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Einleitung

20 Jahre nach der Friedlichen Revolution gab der von der Union der Opferverbande kommunistischer
Gewaltherrschaft (UOKG) veranstaltete Kongress ,,Die Anerkennung haft- und verfolgungsbedingter
Gesundheitsschiden- kritische Situationsbeschreibung und Erdrterung von Losungsmdglichkeiten®
politischen Entscheidungstrigern, Behordenvertretern, Psychologen und Betroffenen ein gemeinsames
Podium, um sich iiber Defizite und notwendige Verbesserungen im Anerkennungsverfahren haft- und
verfolgungsbedingter Gesundheitsschidden auszutauschen.

Auch noch Jahrzehnte nach den konkreten Erfahrungen von Haft und Verfolgung kann das derzeit
nach einem Antrag auf Beschéddigtenversorgung gemif dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz
(StrRehaG), dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) oder dem
Hiftlingshilfegesetz (HHG) in Verbindung mit dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) praktizierte
Prozedere bei Betroffenen neuerliche Traumatisierungen auslosen.

Gleichzeitig sieht eine Vielzahl von Betroffenen auf Grund der mit dem Anerkennungsverfahren
verbundenen starken seelischen Beanspruchung sogar génzlich davon ab, die ihnen zustehenden
Leistungen zu beantragen. Somit ist dringender Handlungsbedarf angezeigt, um endlich entschlossener
im Interesse der damaligen Opfer zu agieren und neues Unrecht zu vermeiden.

Hierbei besteht eine zentrale Forderung, die auch von der UOKG mitgetragen wird, in der so
genannten Beweislastumkehr im Anerkennungsverfahren. Zentrale Begutachtung und zertifizierte
Gutachter, die iiber den neuesten fachlichen Forschungsstand sowie die Hintergriinde von Haft und
Verfolgung in der fritheren sowjetischen Besatzungszone und der DDR umfassend informiert sind,
gehoren zu den weiteren Punkten im Forderungskatalog.

Die Konferenz strebte an, ausgehend von einer aktuellen Situationsbeschreibung und der Vorstellung
bisheriger Initiativen und deren Losungsvorschldgen, Anregungen fiir eine kooperative,
zielorientierte Zusammenarbeit zwischen Politik- und Verwaltungsebene sowie Opferverbdanden zu
geben. Da die Anerkennung haft- und verfolgungsbedingter Gesundheitsschiden in die

Zustandigkeit der Bundesldnder fillt, berichteten Vertreter des Sozialministeriums aus Thiiringen
dariiber, wie dort auf ganz pragmatische Weise eine Erleichterung im Sinne der Betroffenen bewirkt
werden konnte.

Psychologen und Therapeuten, die sich mit der Thematik politischer Verfolgung bzw. deren
gesundheitlichen Spitfolgen seit Jahren intensiv auseinandergesetzt haben, beleuchteten die Thematik
aus ihrer speziellen Expertensicht.

Ein Mitglied des Deutschen Bundestages informierte dariiber, in welcher Form der Koalitionsvertrag
mdgliche Verbesserungen im Bereich der Rehabilitierung von SBZ/DDR-Opfern thematisiert.

Der vorliegende Tagungsband enthilt die Beitrdge eines GrofBteils der Kongressteilnehmer. Er
dokumentiert damit wichtige Aussagen zur Problematik des Anerkennungsverfahrens haft- und
verfolgungsbedingter Gesundheitsschiaden sowie zum Themenkreis der Posttraumatischen
Belastungsstorung.

AuBlerdem finden Sie eine Fallbeispielsammlung vor, die auf Erfahrungswerten der UOKG-
Beratungstitigkeit fiir ehemals politisch Verfolgte aus der SBZ/DDR basiert, und die derzeitigen
Defizite im Anerkennungsverfahren aufzeigt. Diese Fallbeispielsammlung wurde im Jahre 2009
zahlreichen Vertretern der bundespolitischen Ebene sowie den Ministerprésidenten aller Bundeslander
zugeleitet. Die Erstellung der Fallbeispielsammlung wurde durch den Berliner Landesbeauftragten fiir
die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR gefordert.

Wir danken der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, die die Herausgabe dieser
Publikation ermoglichte.

Carola Schulze, UOKG e.V.
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Dr. Ulrike Guckes

Beschidigtenversorgung nach BVG und BEG
- eine vergleichende Analyse -

Die heutige Konferenz widmet sich den haft- und verfolgungsbedingten Gesundheitsschiden, und
deswegen soll auch der Titel meines Vortrages lauten: ,,Beschéddigtenversorgung nach dem
Bundesversorgungsgesetz und dem Bundesentschidigungsgesetz — eine vergleichende Analyse.“' Ich
habe diese beiden Gesetze aufgegriffen, da sie in diesem Bereich die bedeutendste Rolle spielen: Das
Bundesversorgungsgesetz (BVQG) fiir die SED-Opfer, weil die SED-Unrechtsbereinigungsgesetze bzw.
die in ihnen enthaltenen Rehabilitierungsgesetze (Reha-Gesetze) umfanglich auf dieses verweisen und
das Bundesentschidigungsgesetz (BEG) als das origindre Entschadigungsgesetz fiir die NS-Opfer. Der
entscheidende Unterschied dieser beiden Entschidigungsgesetze ist ihr Sinn und Zweck: Dem fiir die
NS-Opfer geltenden BEG liegt ein haftungsrechtlicher Ansatz zu Grunde, der aus dem Bekenntnis der
Bundesrepublik zu ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit resultiert. Es sollte in dem Umfang, in
dem es iiberhaupt moglich war, den Zustand wiederherstellen, der vor der Verfolgung bestanden hatte
— ein klassischer schadensersatzrechtlicher Ansatzpunkt. Den SED-UnBerG jedoch liegt zu Grunde,
dass 40 Jahre DDR nicht riickgéngig gemacht werden konnten und dass ihre Entschddigung nur dazu
diene, den aktuellen Ist-Zustand abzumildern. In den Reha-Gesetzen fehlt also, aul3er bei der Haftent-
schiadigung, ein schadensersatzrechtlicher Ansatz. Stattdessen gewidhren sie Unterstiitzungsleistungen
und Versorgung nach dem BVG.

Ich mochte im Folgenden darlegen, inwiefern dies fiir die Entschiadigung der Betroffenen relevant ist
und welche Unterschiede sich daraus konkret bei den einzelnen Leistungen ergeben. Vorher werde ich
aber noch ein paar Worte zur Entstehungsgeschichte des BEG und zum Umgang mit den NS-Opfern
in der alten Bundesrepublik sagen. AnschlieBend komme ich zur Entstehungsgeschichte der SED-
Unrechtsbereinigungsgesetze und werde sodann die Unterschiede in beiden Entschiddigungsmodellen
aufzeigen.

Das Bundesentschidigungsgesetz fiir die Opfer des Nationalsozialismus

Das BEG geht zuriick auf einen Vorldufer aus der amerikanischen Besatzungszone, auf das so
genannte US-Entschadigungsgesetz (US-EG). Dieses war im April 1949 vom Siiddeutschen Landerrat
erlassen worden, einem von der US-Militirregierung geschaffenen Gesetzgebungsorgan fiir die
Lénder der amerikanischen Zone. Damit konnten vor allem die Vorstellungen der amerikanischen
Besatzungsmacht beziiglich der Entschddigung Eingang in das Gesetz finden. Die meisten Deutschen
verhielten sich zur Wiedergutmachungsfrage eher ablehnend, zum Teil mit dem Hinweis, dass
schlieBlich alle Deutschen unter Hitler gelitten hétten.

Die franzdsische und die englische Besatzungszone verordneten ihren Léndern in der Folgezeit
dhnliche Bestimmungen, und so entstanden diverse Regelungen, die sich von Zone zu Zone, zum Teil
auch von Bundesland zu Bundesland unterschieden. Mit der Griindung der Bundesrepublik im Mai
1949 verstirkte sich der 6ffentliche Druck, insbesondere aus dem Ausland, eine bundeseinheitliche
Regelung zu schaffen. Die westlichen Alliierten machten die Ablosung des Besatzungsstatuts, und
damit verbunden die Wiederherstellung der deutschen Souveranitdt, davon abhingig, dass eine
umfangreiche Wiedergutmachung durch den Bund in Angriff genommen wiirde. Im
Uberleitungsvertrag vom Mai 1952 verpflichtete sich die Bundesrepublik schlieBlich gegeniiber den
Vereinigten Staaten, GroBbritannien und Frankreich, ,,beschleunigt Rechtsvorschriften zu erlassen,
welche im gesamten Bundesgebiet eine nicht weniger giinstige Grundlage fiir die Entschadigung

' Der Vortragscharakter des Textes wurde beibehalten, lediglich einige zentrale Fundstellen wurden erginzt.
Ausfiihrliche Nachweise finden sich in ,,Ulrike Guckes, Opferentschadigung nach zweierlei Ma3? Eine
vergleichende Untersuchung der gesetzlichen Grundlagen der Entschiddigung fiir das Unrecht der NS-Diktatur

und der SED-Diktatur.



bilden, als die gegenwirtig in den Lindern der amerikanischen Zone geltenden Rechtsvorschriften.*?
Die in der amerikanischen Zone geltenden Rechtsvorschriften, also das US-EG aus dem Jahr 1949,
war nun das MaB aller Dinge. Hinter diesen Vorgaben konnte die Bundesregierung mit ihren
Vorschldgen nicht zuriick bleiben. Warum gerade das US-EG als Vorbild? Es betonte wohl am
deutlichsten von allen besatzungsrechtlichen Regelungen den tatséchlichen Entschidigungscharakter
der gewidhrten Leistungen. Die ersten Mafinahmen zugunsten der NS-Opfer waren nach dem Krieg im
Allgemeinen flirsorgerechtlicher Art gewesen, man wollte sie mit dem Notigsten versorgen und ihnen
den Aufbau einer neuen Existenz ermdglichen. Das US-EG aber brachte die Abkehr von diesem
Fiirsorgeprinzip und stellte deutlich auf den Entschiddigungswillen ab. Es systematisierte die
Leistungen nach den erlittenen Einbu3en und nicht mehr nach der aktuellen Situation und
Bediirftigkeit. Das neue Gesetz sollte also die Abkehr vom Versorgungsrecht bringen und die
Hinwendung zum Recht der Wiedergutmachung mit seinen schadensersatzrechtlichen Elementen. Im
Oktober 1953 trat dann mit dem ,,Bundesergdnzungsgesetz zur Entschiddigung fiir Opfer
nationalsozialistischer Verfolgung® das erste bundesdeutsche Entschddigungsgesetz in Kraft. Der
Name deutet es an, dieses Gesetz war als Ergidnzung zu den bestehenden landesrechtlichen
Regelungen gedacht. Es sollte ausgehend vom US-EG einen einheitlichen Mindeststandard der
Entschédigungsleistungen garantieren. Schon vor seiner Verabschiedung galt das Gesetz jedoch als
missgliickt. Der Bundesrat hatte ihm nur zugestimmt, weil er alsbald ein Anderungsgesetz erwartete,
aber der Verabschiedung noch in der ersten Legislaturperiode nicht im Weg stehen wollte. In den
folgenden drei Jahren riss daher auch die Diskussion um Verbesserungen der Gesetze nicht ab.
Hauptkritikpunkt war stets, dass zwar nun ein einheitliches Bundesgesetz existiere, dass aber die
Ausfithrung des Gesetzes, also das gesamte Verwaltungsverfahren, nach wie vor den jeweiligen
Landesbehorden obliege und damit immer noch grof3e Unterschiede in der Entschddigung von Region
zu Region bestehen konnten.

Zahlreiche Verbesserungsiiberlegungen miindeten schlielich im Juni 1956 in der Verabschiedung des
ersten Bundesentschidigungsgesetzes. Aber auch danach héuften sich die Streitfille vor den Gerichten
und die Beschwerden der Verfolgtenverbiande. Auch das neue Gesetz war in vielen Fillen unklar
geblieben. Nach wie vor wurden das umstindliche Verwaltungsverfahren und die hohen Hiirden
kritisiert, die flir eine Anerkennung der Schidigungen als verfolgungsbedingt und damit als
entschddigungsfihig zu iiberwinden waren. Die Beschwerden der Verfolgtenverbénde und einiger
engagierter Vertreter des Bundestages, die sich fiir eine umfassende Entschadigung einsetzten,
kollidierten in dieser Zeit jedoch mit dem Willen der Mehrheit der deutschen Bevolkerung und auch
der Bundesregierung, endlich einen Schlussstrich unter die Wiedergutmachungsfrage und damit auch
unter die Beschiftigung mit der NS-Vergangenheit zu ziehen. 1965 — zwanzig Jahre nach Kriegsende
— kam es allerdings doch noch einmal zu einem letzten groBen Wurf: Ein zweites Anderungsgesetz
zum BEG vom September 1965 ist unter dem Namen ,,BEG-Schlussgesetz bekannt geworden. Auch
hier beschreibt der Name, was diesem Gesetz zu Grunde lag: Eine allgemeine politische
Schlussstrichdebatte und der Wille des Gesetzgebers, mit einer letzten Reform das fiir ihn leidige
Kapitel der Entschddigung fiir die NS-Opfer endgiiltig abzuschlieBen. Mit diesem zweiten
Anderungsgesetz wurden auf der einen Seite diverse Neuregelungen zugunsten der Opfer eingefiihrt:
Unter anderem fand erst hier die als ,,KZ-Vermutung“ bekannt gewordene Beweiserleichterung
Eingang in das Gesetz. Auf der anderen Seite wurde die mogliche Anmeldung von Anspriichen
endgiiltig zum 31. Dezember 1969 befristet.

Das BEG in der Fassung des BEG-Schlussgesetzes stellt seitdem eine in sich geschlossene Regelung
der Entschiadigungsleistungen fiir die Opfer so genannten ,,typischen NS-Unrechts® dar. Entschiadigt
werden der Verlust des Lebens, Schiden an Kdrper und Gesundheit, die Freiheitsentziehung und der
Schaden im beruflichen Fortkommen. Wer als Opfer typischen NS-Unrechts gilt, ist in § 1 BEG
festgelegt: wer ,,aus Griinden politischer Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus oder aus
Griinden der Rasse, des Glaubens oder der Weltanschauung durch nationalsozialistische
Gewaltmalinahmen verfolgt worden ist“. Dieser ,,numerus clausus* der Verfolgungsgriinde ist
vielleicht die am meisten umstrittene Voraussetzung des BEG. Denn er fiihrte zu der Entstehung einer
Gruppe der sogenannten ,,vergessenen Opfer”: Homosexuelle, so genannte ,,Asoziale®,
Zwangsarbeiter, die Swing-Jugendlichen, bis 1963 auch die Sinti und Roma, und zahlreiche andere
Verfolgte blieben dadurch von den Leistungen ausgeschlossen. Begriindet wurde dies immer damit,

2 BGBL. II 1955, S. 405 (431).



dass die Bundesrepublik auf Grund ihrer begrenzten finanziellen Leistungsfahigkeit nicht fiir
jegliches, sondern nur fiir ,,typisches NS-Unrecht* entschédigen kénne und ,,typisches NS-Unrecht
sei nur die Verfolgung aus den genannten Motiven gewesen. Anhaltender Protest an diesem
Ausschlussverfahren fiihrte in den folgenden Jahrzehnten nicht etwa zur Ausweitung des
Anwendungsbereiches, sondern zur Einrichtung verschiedener Sonderfonds und Hértefallrichtlinien
fiir die bis dahin unberiicksichtigten Opfer, wie z.B. der Einrichtung der Stiftung ,,Erinnerung,
Verantwortung, Zukunft* im Jahr 2000, die insbesondere das Ziel verfolgt, den Millionen von
Zwangsarbeitern eine Entschiadigung gewéhren zu kdnnen.

113

Die SED-Unrechtsbereinigungsgesetze

Die Geschichte der SED-Unrechtsbereinigungsgesetze beginnt nicht erst 1992 mit der Verabschiedung
des ersten SED-UnBerG, sondern bereits mit dem Héftlingshilfegesetz (HHG) in der Bundesrepublik
der flinfziger Jahre. Allerdings wollte man damals nicht von einer Entschéddigung sprechen. Vielmehr
ging es um finanzielle Hilfen, die eine Eingliederung in die Bundesrepublik erleichtern, aber gerade
nicht als eine Entschidigung verstanden werden sollten. Die ersten Leistungen fiir die politischen
Fliichtlinge aus der DDR waren bereits im Bundesvertriebenengesetz von 1953 enthalten. Damals
wurden die Fliichtlinge aus SBZ und DDR noch als eine besondere Form der Vertriebenen angesehen
und ihre Versorgung als ein Teil des allgemeinen Kriegsfolgenrechts betrachtet. 1955 erhielten sie mit
dem HHG schlieB3lich eine selbststindige Regelung, weil man erkannte, dass die Verfolgungen in der
DDR nicht mehr nur als Nachwirkung des Krieges angesehen werden konnten, sondern ihre eigenen
Ursachen in der DDR hatten. Allerdings &nderte sich dabei der Charakter der finanziellen Zuwendung
nicht: Auch das HHG sah keine Entschiadigung vor, sondern gewéhrte sogenannte ,,Eingliederungs-
hilfen* zwischen 30 und 60 DM pro erlittenem Haftmonat und Versorgung nach dem Bundes-
versorgungsgesetz. Die Héftlingsverbande der Opfer der SBZ/DDR-Diktatur erhoben mit Blick auf die
Debatten zur NS-Entschiddigung schon in den fiinfziger Jahren die Forderung, ihre Mitglieder mit den
Opfern des Nationalsozialismus gleichzustellen. Sie wollten aus dem Bereich des allgemeinen
Versorgungsrechts ausgegliedert und in den Anwendungsbereich des Bundesentschddigungsgesetzes
einbezogen werden. Auch in den Bundestagsdebatten wurde auf die NS-Verfolgung Bezug
genommen. So duBerte sich Willy Brandt 1952: ,,Wer der Bevdlkerung in der Sowjetzone Hilfe zu
bringen, wer dem Recht Geltung zu schaffen versucht, macht sich um das Wohl von Volk und Staat
verdient, so wie sich um das Wohl von Volk und Staat verdient gemacht hat, wer der
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft Widerstand leistete oder ihren Opfern Hilfe erwies.** Eine
dem BEG vergleichbare Entschidigungsregelung fiir die Opfer der SBZ und DDR wurde jedoch stets
mit dem Argument abgelehnt, dass es dem gesamtdeutschen Gesetzgeber vorbehalten bleiben solle,
eine Bewertung des dort begangenen Unrechts vorzunehmen und zu entscheiden, ob und wie dieses
ggf. zu entschéddigen sei.

Eine solche Riicksichtnahme auf die innerdeutschen Beziehungen eriibrigte sich mit dem Fall der
Mauer. Seit dem Herbst 1989 waren es die demokratischen Krifte in der DDR, die eine 6ffentliche
Auseinandersetzung mit den Verbrechen der DDR vorantrieben. Noch im September 1990
verabschiedete die Volkskammer der DDR ein eigenes Rehabilitierungsgesetz. Auch hier verdeutlicht
der Name den Sinn und Zweck des Gesetzes und damit auch den Unterschied zum BEG: Es ging
insbesondere um eine Rehabilitierung der Betroffenen — also um die formliche Authebung eines
Unrechtsurteils — und damit, wie es das Gesetz in § 2 selbst benennt: ,,um eine politisch-moralische
Genugtuung fiir den Betroffenen®. Daraus sollte sich dann ein Anspruch auf ,,soziale
Ausgleichsleistungen® ergeben, die sich nach den Bestimmungen des westdeutschen HHG und damit
wiederum nach dem BVG richten sollten. 1992 wurde schlie8lich mit dem Ersten SED-UnBerG und
dem darin enthaltenen Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) das erste Gesetz des
gesamtdeutschen Gesetzgebers zum DDR-Unrecht verabschiedet.

1994 folgten im Rahmen des Zweiten SED-UnBerG das Verwaltungsrechtliche und das Berufliche
Rehabilitierungsgesetz. Im Rahmen der Arbeiten zum StrRehaG bestand nun die Mdoglichkeit einer
umfassenden Analyse und Bewertung der Vorginge der zuriickliegenden vierzig Jahre, der sich die
westdeutschen Regierungen bis 1989 immer enthalten hatten. Bei der Ausgestaltung des Gesetzes
orientierte man sich jedoch am schon vorliegenden DDR-Reha-Gesetz und damit letztendlich an der

> BT-PIPr. 1/223 und 224, S. 9943.



Systematik der fiinfziger Jahre: Zwar wurde jetzt eine echte Haftentschidigung eingefiihrt, im Ubrigen
wurde jedoch der Verweis auf das BVG beibehalten.

Das Bundesversorgungsgesetz war und ist ein Gesetz zur Versorgung in ausgesuchten Fillen. Es
beinhaltet Leistungen zur Wiederherstellung und Besserung der Gesundheit sowie einen finanziellen
Ausgleich fiir erlittene Beeintrdchtigungen. Der grof8e Unterschied zum BEG ist der fehlende
Agquivalenzgedanke: Seine Leistungen orientieren sich nicht an dem, was der Betroffene verloren hat,
sondern an dem MaB3, um das er jetzt beeintréchtigt ist. Ich werde sogleich an einigen Beispielen
erldutern, wie sich dies im Konkreten auswirkt. Zunéchst aber mochte ich Thnen einige Unterschiede
nennen, die sich fiir die beiden Verfolgtengruppen bereits aus unterschiedlichen Anspruchs-
voraussetzungen ergeben. Entschiddigungsanspriiche im gesundheitlichen Bereich setzen die
Anerkennung einer Gesundheitsbeeintrachtigung als haft- bzw. verfolgungsbedingt voraus. Dass
dieser ganze Tag heute eben diesem Thema gewidmet ist, verdeutlicht einmal mehr, wie schwierig
genau diese Anerkennung ist. Nur wer nachweisen kann, dass seine Erkrankung auf der Verfolgung
beruht, erhilt die entsprechenden Leistungen. Dazu muss er darlegen, dass tiberhaupt eine gesundheit-
liche Beeintrachtigung vorliegt und dass diese kausal auf einer konkreten Verfolgungsmafnahme
beruht. Entscheidungserheblich ist schlieBlich auch, ob und inwieweit der eingetretene Gesundheits-
schaden seine Ursache eventuell nicht allein in der Haft oder der Verfolgung hat, sondern als
,anlagebedingt* bewertet wird.

Bei den Opfern des Nationalsozialismus lag die erste Hiirde schon darin, tiberhaupt anerkannt zu
bekommen, dass ihr Leiden eine Ursache in der Verfolgung haben kénnte. Dies wurde bis zu Beginn
der sechziger Jahre vor allem bei psychischen Schadigungen haufig abgelehnt: Gutachter und Gerichte
gingen lange davon aus, dass die Ausgleichsféhigkeit des Organismus auch bei schweren psychischen
Traumata nahezu unbegrenzt sei und daher vorhandene Beeintrachtigungen eine andere Ursache als
die Verfolgung haben miissten. Dies ist heute zum Gliick nicht mehr der Fall. Heute gilt als moglicher
Gesundheitsschaden im Sinne des Entschédigungsrechts grundsitzlich jeder regelwidrige Zustand an
Korper, Geist oder Seele. Die Schwierigkeiten liegen vielmehr darin, anerkannt zu bekommen, dass
Inhaftierung oder Verfolgung die spitere Erkrankung auch tatséchlich kausal verursacht haben.
Sowohl im BEG als auch in den Reha-Gesetzen genligt es zwar, wenn ein urséchlicher
Zusammenhang zwischen der Verfolgung und der Schiadigungsfolge wahrscheinlich ist.
Wahrscheinlich ist dieser Zusammenhang, so heif}t es in den einschldgigen Kommentaren und
Gerichtsurteilen, wenn mehr fiir als gegen ihn spricht. Wann dies aber der Fall ist, wann also mehr fiir
als gegen einen solchen Zusammenhang spricht, ist nicht néher festgelegt, und héngt somit von der
Einschétzung der Gutachter und Gerichte ab.

Im BEG ist man den Betroffenen hier entgegen gekommen, in dem zwei wesentliche
Beweiserleichterungen eingefiihrt wurden: Zum einen wurde geméal § 28 Abs. 2 BEG von einem
Zusammenhang zwischen Verfolgungsmalnahme und Schiadigungsfolge ausgegangen, wenn die
Erkrankung zeitnah zu einer Deportation oder einer Inhaftierung aufgetreten war. Zeitnah heif3t in
diesem Fall, wiahrenddessen oder innerhalb von 8 Monaten nach ihrem Ende. War dies der Fall, hatten
sich also Symptome der Erkrankung schon in den folgenden 8§ Monaten gezeigt, so vermutete bereits
das Gesetz, dass die Erkrankung verfolgungsbedingt war. Wollte die Behorde in einem solchen Fall
nicht zahlen, musste sie nachweisen, dass ein Zusammenhang zwischen der Verfolgung und der
Entstehung der Erkrankung gerade nicht bestand. Zum anderen wurde im Rahmen des BEG-
Schlussgesetzes 1965 mit § 31 Abs. 2 BEG die so genannte ,,KZ-Vermutung* geschaffen. Darin heif3t
es: ,,War der Verfolgte mindestens ein Jahr in Konzentrationslagerhaft und ist er in seiner
Erwerbsfahigkeit um 25 vom Hundert oder mehr gemindert, so wird fiir den Anspruch auf Rente zu
seinen Gunsten vermutet, daf} die verfolgungsbedingte Minderung der Erwerbsfahigkeit 25 vom
Hundert betrigt.“ § 31 Abs. 2 BEG sagt also: Betroffene, die mindestens 1 Jahr in einem KZ gewesen
sind und jetzt an einer Erkrankung leiden, die mit einer Minderung der Erwerbsféhigkeit (MdE) von
25 % oder mehr bewertet wird, miissen einen Zusammenhang mit der Verfolgung beziiglich der ersten
25 % nicht mehr nachweisen. Eine erleichterte Anerkennung der MdE in Hohe von 25 % war deshalb
so wichtig, weil der Anspruch auf Rente dies als Mindestmal} voraussetze. Darunter liegende
Beeintrachtigungen wurden als unerheblich eingestuft und berechtigten nicht zu einer Entschadigung.
Zu beachten ist allerdings, dass dies auch nur fiir die Insassen der Konzentrationslager galt. Als KZ
gelten vor allem diejenigen Haftstétten, die unter der Leitung der SS standen. Obwohl teilweise die
Lebensbedingungen in den Ghettos, z.B. dem Warschauer-Ghetto, schlimmer gewesen sein konnten



als in manchen Konzentrationslagern, wurde eine Anwendung des § 31 Abs. 2 BEG auf andere
Haftstétten grundsétzlich abgelehnt.

Auch im Versorgungsrecht muss eine MdE* von mindestens 25 % vorliegen, um die Leistungen des
BVG beanspruchen zu konnen. Aber Gesetzesvermutungen oder Beweiserleichterungen entsprechend
§ 28 Abs. 2 oder § 31 Abs. 2 BEG gibt es in den SED-UnBerG nicht. Der Betroffene kann seinen
Antrag weder damit stiitzen, dass sein Leiden bereits wihrend der Inhaftierung oder unmittelbar im
Anschluss daran aufgetreten ist. Noch wird, auch wenn er ein Jahr oder langer inhaftiert war und heute
schwer krank ist, per se davon ausgegangen, dass im Bezug auf eine MdE von 25 % diese Erkrankung
haftbedingt ist. Die Bundesregierung hat 1994 die Einfiihrung solcher Regelungen zugunsten der
Opfer der SBZ/DDR-Diktatur ausdriicklich abgelehnt und ist trotz stetiger Bemiihungen der Verbande
und Fachleute bisher davon nicht abgewichen.

Die physischen und psychischen Belastungen der verschiedenen Verfolgungsmafinahmen konnten
auch dazu fiihren, dass im Korper vorhandene genetische Vorbelastungen oder frithere Krankheiten
zum Ausbruch kamen, die ohne die Verfolgung nie oder erst erheblich spéter manifest geworden
wiren; dies bezeichnet das Entschédigungsrecht als ,,anlagebedingte Leiden®. Hier ist fiir den
Anspruch auf Entschiadigung ausschlaggebend, inwieweit die Anlage im Kdrper neben der Verfolgung
fiir die heute vorliegende Gesamterkrankung urséchlich gewesen ist. Denn nur wenn die Verfolgung
als wesentliche Ursache fiir das festgestellte Leiden gilt, wird der entschédigungsrechtliche
Zusammenhang anerkannt. Hier nun findet sich zwischen NS-Opferentschiadigung und SED-
Opferentschiadigung eine Diskrepanz, die auf einer unterschiedlichen Rechtsprechung zur Auslegung
der Formulierung ,,wesentlich mitverursacht™ beruht: Im Versorgungsrecht muss der Antragsteller
nachweisen, dass die Verfolgung zu mindestens 50 % die heute vorliegende Schadigung verursacht
hat, im BEG reicht dafiir bereits eine 25%ige Verursachung aus. Der fiir das BEG zusténdige
Bundesgerichtshof (BGH) fiihrte in seinem Urteil zur Frage der wesentlichen Mitverursachung vom
6. Dezember 1957 namlich aus: ,,Die Mitverursachung des Leidens ist nicht nur dann wesentlich,
wenn sie 50 v. H. oder mehr der Gesamtursache des Leidens ausmacht, sondern schon dann, wenn die
Mitverursachung nicht unbedeutend ist. Der Begriff wesentlich ist anders zu werten als der Begriff
l'iberwiegend.“5 Daher, so der BGH weiter, ist ,,eine wesentliche Mitverursachung (...) auch dann
anzunehmen, wenn der verfolgungsbedingte Anteil an der Gesamtminderung der Erwerbsfahigkeit
mindestens 25 v. H. betragt®.

Ein bestehendes anlagebedingtes Leiden ist also bereits dann als verfolgungsbedingt anzusehen, wenn
es zu mindestens 25 % auch auf der Verfolgungsmafinahme beruht. Anders das fiir das Versorgungs-
recht zustidndige Bundessozialgericht: Hier gilt nach wie vor die 1912 vom Reichsversicherungsamt
entwickelte ,,Theorie der wesentlichen Bedingung®: Gleichrangige Bedingungen fiir den
Erfolgseintritt stehen rechtlich nebeneinander, kommt aber einem Ereignis eine iiberragende
Bedeutung zu, so bleiben die anderen unberiicksichtigt, und die iiberragende Bedingung ist allein
Ursache im Rechtssinne. Die Verfolgung muss also hier mindestens gleichrangig, also zu mindestens
50 %, neben einer etwaigen Veranlagung stehen. Wird jedoch die Veranlagung zu mehr als 50 % fiir
den jetzt vorliegenden Gesundheitsschaden verantwortlich gemacht, gilt die Verfolgung nicht mehr als
kausal. Der eingetretene Gesundheitsschaden ist dann nicht in vollem Umfang entschadigungsfahig.
Eine andere Auslegung — wie sie der Bundesgerichtshof fiir das BEG festgelegt hat — wurde hier nicht
vorgenommen.

4 Mit dem ,.Gesetz zur Anderung des Bundesversorgungsgesetzes und anderer Vorschriften des Sozialen Entschéidigungsrechts® vom 21.
Dezember 2007 wurde die Bezeichnung MdE durch den Begriff ,,Grad der Schadigungsfolgen (GdS)" ersetzt. Im Sinne der Einheitlichkeit

zwischen BEG und dem heutigen Versorgungsrecht wurde diese — wohl rein begriffliche — Umstellung hier jedoch noch nicht beriicksichtigt.

3 Leitsatz zu BGH, v. 06.12.1957, Az.: IV ZR 229/57, RzW 1958, S. 196.



Art und Umfang der Entschiadigung

Deutlich wird der Unterschied zwischen BEG und SED-UnBerG auch bei den Leistungen, mit denen
ein anerkannter Gesundheitsschaden entschédigt wird. Diese bestehen zum einen aus der notwendigen
Versorgung dieser Leiden durch Heilbehandlungen und zum anderen aus einem finanziellen Ausgleich
dafiir, dass der Betroffene in seiner korperlichen Unversehrtheit beeintrachtigt ist. Dieser finanzielle
Ausgleich wird im Versorgungsrecht vor allem in Form einer monatlichen Grundrente sowie einer
einkommensabhéngigen Ausgleichsrente gezahlt. Diese Renten berechnen sich jeweils nach dem Grad
der Minderung der Erwerbsfahigkeit und betragen heute zwischen 123,- Euro und maximal 646, -
Euro.

Die Entschiddigung nach dem BEG fiir einen Gesundheitsschaden geht deutlich dariiber hinaus. Die
monatliche Rente orientiert sich an dem Einkommen der Beamten: Abhéngig von der wirtschaftlichen
und sozialen Stellung vor Beginn der Verfolgung wurde der Betroffene in eine von vier
Besoldungsstufen eingruppiert. Sodann wurde seine Minderung der Erwerbsfahigkeit ermittelt und ein
sich daraus ergebender Prozentsatz des Diensteinkommens der entsprechenden Beamtengruppe
gezahlt, wobei zusétzlich das Alter bei Kriegsende zu beriicksichtigen war. Der Entschadigte
partizipierte damit unmittelbar an der wirtschaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik. Jede
Erhéhung der Beamtengehélter zog eine Erhohung der Entschédigung nach sich. Fiir einen bei Ende
des Krieges 30-jahrigen Verfolgten, ohne eigenes Vermdgen, ledig, ohne Kind betrug die Rentenhdhe
im August 2004 bei einer MdE von 40 % in der Gruppe des einfachen Beamtendienst 568,- Euro und
in der hochsten Stufe, dem Hoheren Dienst 996,- Euro. Das Bundesversorgungsgesetz gewahrt bei
einer Minderung der Erwerbsféhigkeit von 40 % heute generell 168,- Euro.

Die Kapitalentschidigung fiir Gesundheitsschiden

Im BEG wurde aber nicht nur eine weitaus hohere monatliche Rente fiir die Gesundheitsbeein-
trachtigungen gewihrt, sondern es wurde auch riickwirkend seit Beginn der Schiadigung entschidigt.
Zusitzlich zur monatlichen Rente gab es eine Kapitalentschadigung fiir den Zeitraum, den der
Betroffene vor dem Inkrafttreten des Gesetzes im Oktober 1953 schon erkrankt war. Diese
Kapitalentschiddigung errechnete sich aus der Multiplikation der vergangenen Monate mit dem Betrag,
der ihm grundsitzlich im November 1953 als Rente zustand. Die Rente im obigen Beispiel lag im
November 1953 bei einer Eingruppierung in den mittleren Beamtendienst bei 111,- DM. Geht man
z.B. davon aus, dass eine Schiadigung seit dem 1. Januar 1945 vorhanden war, so lagen zwischen dem
Beginn der Schadigung und dem Stichtag 1. November 1953 insgesamt 8 Jahre und 10 Monate, also
106 Monate (wobei zu beriicksichtigen ist, dass bis zur Wahrungsreform im Juli 1948 nur 2/10 des
Betrages angesetzt wurde). Diese 106 Monate multipliziert mit den 111,- DM bzw. den
entsprechenden Teilbetrdgen ergeben fiir dieses Beispiel eine Einmalzahlung in Héhe von 8.036,- DM
— und dies in den flinfziger und sechziger Jahren. Wiirde man heute eine solche Regelung schaffen
und die Beamtenbesoldung aus dem Jahr 2004 zu Grunde legen, ergéibe sich fiir einen solchen Fall
eine Einmalzahlung in Hohe von 67.900,- Euro. Eine solche Einmalzahlung, die direkt den
Entschiadigungscharakter verdeutlicht, gibt es aber fiir die SBZ/DDR-Opfer nicht. Das
Versorgungsrecht ist primér darauf ausgerichtet, den Jetzt-Zustand abzumildern. Es verfolgt, anders
als das BEG, nicht das Ziel einer tatsdchlichen Entschiadigung, versucht also nicht, den fritheren
Zustand so weit als moglich wiederherzustellen oder einen entsprechenden Ersatz zu leisten.

Fazit

Meine Damen und Herren, ich wollte Ihnen zeigen, welcher Unterschied sich daraus ergibt, dass das
BEG einem schadensersatzrechtlichen Prinzip folgt, die SED-Unrechtsbereinigungsgesetze hingegen
primér von einem Versorgungsgedanken geprégt sind. Es ist wichtig zu konstatieren, dass auch die
Entschiadigung der NS-Opfer — gerade im gesundheitlichen Bereich — bei weitem nicht optimal
verlaufen ist. Die Hauptschwiche des BEG war wohl der begrenzte Anwendungsbereich auf
bestimmte Verfolgtengruppen, der zahlreiche Verfolgte im In- und Ausland von einer Entschadigung
ausschloss. Dariiber hinaus war das Klima in der Bundesrepublik bis in die achtziger Jahre hinein
keineswegs darauf ausgerichtet, den Opfern umfassend Entschadigung fiir das ihnen zugefiigte Leid
gewidhren zu wollen. Der grofie Vorteil des BEG liegt jedoch darin, dass sich die Bundesrepublik



schlieBlich zu ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit bekannt hat, nicht zuletzt wegen des
aullenpolitischen Drucks und der Aussicht auf volkerrechtliche Wiedereingliederung. Diese
iibernommene Verantwortung hat dem BEG seinen haftungsrechtlichen Charakter verliehen. Ein
solcher Ansatz fehlt bei den Gesetzen zur Entschiddigung der Opfer der SBZ/DDR-Diktatur.

Ich hatte vorhin ausgefiihrt, dass einige der wichtigsten Nachbesserungen am BEG, zum Beispiel die
Beweislastumkehr {iber die so genannte KZ-Vermutung, erst 20 Jahre nach dem Ende des 2. Welt-
krieges mit dem BEG-Schlussgesetz eingefiihrt wurden. Vielleicht sind 20 Jahre der ndtige Zeitraum,
den solche neuen Gesetze brauchen, um erprobt und stetig verbessert zu werden — und das lésst hoffen,
dass sich vielleicht auch fiir die SED-Opfer 20 Jahre nach dem Mauerfall endlich eine solche
Beweislastumkehr finden ldsst. Allerdings nicht im Wege eines ,,SED-Unrechts-Schlussgesetzes®. Die
NS-Entschadigung hat ndmlich auch gezeigt, dass trotz vieler Bemiihungen die Entschidigung noch
lange nicht als erledigt angesehen werden kann.



Jorg Volland, Werner Oswald

Der Weg zur Anwendung von Beweiserleichterungen im
Anerkennungsverfahren in Thiiringen - Erfahrungswerte

Die Gewéhrung von Versorgungsleistungen im Anerkennungsverfahren nach den SED-
Unrechtsbereinigungsgesetzen setzt voraus, dass beim Antragsteller infolge einer Freiheitsentziechung
oder einer hoheitlichen MaBBnahme einer behordlichen Stelle eine gesundheitliche Schiadigung
eingetreten ist. Die Folgen des schiadigenden Ereignisses miissen im Zeitpunkt der Geltendmachung
der Versorgungsanspriiche fortwirken.

Grundsitzlich ist der Nachweis, dass heute noch bestehende Gesundheitsschiaden auf erlittene
Repressalien durch das SED-Unrechtsregime zuriickzufiihren sind, sehr schwer zu fiihren.

Ursache fiir die Probleme hinsichtlich der Kausalitétspriifung ist u. a. der betréchtliche Zeitraum
zwischen schiadigendem Ereignis und heute bestehenden Gesundheitsstorungen. Dariiber hinaus sind
Krankheitssymptome teilweise erst nach einer Latenzzeit aufgetreten. Die Antragsteller haben sich
auch nach einer HaftverbtiBung auf Grund der Verhéltnisse in der ehemaligen DDR nicht immer in
entsprechende therapeutische, auch psychotherapeutische, Behandlungen begeben.

Wihrend etwa bei den Kriegsopfern, die eine Versorgung nach dem Bundesversorgungsgesetz
beantragen, der Nachweis des schddigenden Ereignisses eines der Hauptprobleme darstellt, gestaltet
sich die Problematik bei den Fillen nach den SED-Unrechtsbereinigungsgesetzen anders.

Hier gilt der Nachweis des schiadigenden Ereignisses, d. h. einer Freiheitsentziehung oder
behordlichen MaBnahme, fiir die Versorgungsverwaltung mit der Vorlage der Rehabilitierungs-
bescheinigung als erbracht.

Schwierigkeiten bereitet jedoch, wie bereits dargelegt, der Nachweis, dass heute vorliegende
Erkrankungen auf diese MaBnahmen zuriickzufiihren sind.

Dazu besteht aber die Moglichkeit einer Anwendung der Beweiserleichterung von § 21 Abs. 5 Satz 1
des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes. Zur Anerkennung einer Gesundheitsstérung als Folge
einer Schéddigung geniigt danach schon die Wahrscheinlichkeit des urséchlichen Zusammenhangs.
Wabhrscheinlich ist jede Moglichkeit, der nach sachgerechter Abwéagung aller wesentlichen Umstdnde
gegeniiber jeder anderen Moglichkeit ein deutliches Ubergewicht zukommt.

Dabei konnen nach § 15 des Gesetzes iiber das Verwaltungsverfahren der Kriegsopferversorgung die
Angaben des Antragstellers, die sich auf die mit der Schiddigung im Zusammenhang stehenden
Tatsachen beziehen, in bestimmten Fillen zugrunde gelegt werden. Es miissen Unterlagen nicht mehr
vorhanden oder nicht mehr zu beschaffen oder ohne Verschulden des Antragstellers oder seiner
Hinterbliebenen verloren gegangen sein. Die Angaben des Antragstellers miissen schlielich nach den
Umstdnden des Falles glaubhaft erscheinen.

Diese Beweiserleichterung ist auch im Bereich der sozialen Entschidigung nach strafrechtlicher oder
verwaltungsrechtlicher Rehabilitierung anwendbar.

Denn soweit die Verwaltungsbehorden der Kriegsopferversorgung zusténdig sind, richtet sich nach

§ 25 Abs. 4 Satz 2 des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes und § 12 Abs. 4 Satz 3 des
Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes das Verfahren nach den fiir die Kriegsopferversor-
gung geltenden Vorschriften.

Die Beweiserleichterung gilt nicht nur fiir den Fall, dass Unterlagen urspriinglich vorhanden waren
und lediglich nicht mehr zu beschaffen sind. Vielmehr gilt sie auch dann, wenn von vornherein weder
Unterlagen noch Zeugen zur Verfiigung standen. Ausreichend ist, dass nicht mehr gentigend
Unterlagen fiir einen Nachweis vorhanden sind.

Bei diesem weiten Anwendungsfeld kommt der Beweiserleichterung weiterhin erhebliche Bedeutung
zu, insbesondere in den nicht seltenen Féllen, in denen Antragsteller eine gegenwartige Gesundheits-
storung auf Jahrzehnte zuriickliegende Ereignisse zuriickfiihren.

Die Beweiserleichterung bezieht sich nur auf den Beweis von Tatsachen, nicht aber auf die aus den
Tatsachen zu ziehenden Schliisse.

In der Wiirdigung, ob die angegebenen Tatsachen anspruchsbegriindend sind, ist die Versorgungs-
verwaltung durch § 15 des Gesetzes iiber das Verwaltungsverfahren der Kriegsopferversorgung nicht



gebunden. Dies gilt fiir medizinische Kausalitédtsfragen ebenso wie fiir die Zuordnung von Tatsachen
zu den anspruchsbegriindenden gesetzlichen Tatbesténden.

Der Gesetzgeber hat es damit - wie im gesamten sozialen Entschidigungsrecht - dem Gesetzes-
anwender tiberlassen, mit Hilfe der herkdmmlichen Beweismittel und der sozialrechtlichen Ursachen-
lehre eine bestehende Leistungsberechtigung zu priifen.

Die Herabstufung des Beweismalstabes soll ihn in die Lage versetzen, im einzelnen Streitfall zu
beurteilen, ob es sich um einen Fall handelt, in dem das Gesetz Entschiddigung trotz nicht ganz
unerheblicher Zweifel am Ursachenzusammenhang zubilligen will.

Aus dem bislang Dargelegten ergibt sich auch, dass der Gesetzgeber im Sinne einer Einzelfall-
bewertung eine generelle Umkehr der Beweislast, die als gesetzliche Vermutung fiir den
Betroffenen streitet, im Anerkennungsverfahren nach den SED-Unrechtsbereinigungsgesetzen nicht
vorgesehen hat.

Diese Anderung der Grundregel der Beweislast ist Aufgabe der Gesetzgebung. Die Versorgungs-
verwaltung kann die Beweislast nicht deshalb umkehren, weil die Umstiande des Einzelfalles es
geboten erscheinen lassen, den Betroffenen zu entlasten, sondern nur dann, wenn ein Gesetz dies
allgemein gebietet.

Bei den im Zusammenhang mit Antrdgen nach den SED-Unrechtsbereinigungsgesetzen zu fithrenden
Ermittlungen versuchten und versuchen die Thiiringer Versorgungsdienststellen deshalb auch alle
Moglichkeiten der Sachverhaltsaufkldrung auszuschopfen.

So wurden und werden in der Regel Krankenstationen der Haftanstalten, behandelnde Arzte, die
Rehabilitierungsbehdrde, Amtsgerichte sowie je nach Einzelfall auch die zustdndige Staatsanwalt-
schaft angeschrieben und nach dort vorhandenen Unterlagen befragt.

Die ,,Zentrale Stelle*

Um der besonderen Situation des in Rede stehenden Personenkreises Rechnung zu tragen, wurden in
den Jahren 1999 bis 2003 alle bis dahin getroffenen Entscheidungen auf Gewéhrung von Leistungen
nach den SED-Unrechtsbereinigungsgesetzen, also auch solche Fille, in denen verfolgungsbedingte
Gesundheitsschiiden bereits anerkannt worden sind, einer nochmaligen eingehenden Uberpriifung
unterzogen.

Dabei sind auch die gerade in den letzten Jahren neu gewonnenen medizinisch/wissenschaftlichen
Erkenntnisse hinsichtlich psychischer Erkrankungen von Opfern politischer Willkiir in die
Entscheidungsfindung eingeflossen.

Im Rahmen der Priifung sind die entsprechenden Akten in einem Rotationsverfahren zwischen den
Versorgungsdmtern ausgetauscht worden, um zu gewahrleisten, dass der Sachverhalt von einem
weiteren Bearbeiter objektiviert wird.

Die Ergebnisse wurden in einer detaillierten Aktenverfiigung festgehalten und der Abteilung 3 des
ehemaligen LASF sowie dem Thiiringer Ministerium fiir Soziales, Familie und Gesundheit (TMSFG)
vorgelegt.

Im Anschluss an diese dreistufige Priifung sind alle Fille, in denen noch Zweifel an der getroffenen
Verwaltungsentscheidung bestanden, einer ,,Zentralen Stelle” zur Entscheidung bzw. Beratung {iber
die weitere Vorgehensweise (Anerkennung, Bestédtigung der Entscheidung oder weitere
Sachverhaltsaufkliarung, so beispielsweise Beiziehung eines weiteren Fachgutachtens) vorgelegt
worden.

Dieses Gremium setzte sich zusammen aus

2 Mitarbeitern des zustdandigen Fachreferates im TMSFG,

2 Mitarbeitern des ehemaligen LASF,

2 Versorgungsirzten,

1 Mitarbeiter des Landesbeauftragten fiir die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen
DDR und

dem Beauftragten der Thiiringer Opferverbande der SED-Diktatur.

An dieser Stelle ist anzumerken, dass sich Thiiringen fiir die Beteiligung eines Vertreters der
Betroffenenverbdnde entschieden hatte, um die Probleme der Verwaltung im Zusammenhang mit der



Anerkennung haft- bzw. verfolgungsbedingter Gesundheitsschidden, insbesondere das Bemiithen um
Ausschopfung aller Moglichkeiten der Beweiserleichterung, transparent zu machen.

Aus diesem Grund wurde seinerzeit der Beauftragte der Thiiringer Opferverbdnde der SED-Diktatur
stellvertretend fiir alle Betroffenen in dieses Gremium berufen.

Die Beteiligung des Landesbeauftragten sowie des Beauftragten der Thiiringer Opferverbédnde fiihrte
zu einem gegenseitigen Erfahrungsaustausch im Verlauf der Sitzungen der ,,Zentralen Stelle®.

Das hat dazu gefiihrt, dass alle Beteiligten fiir sich wertvolle Erkenntnisse hinsichtlich der besonderen
Situation der SED-Opfer gewinnen konnten. Die so gewonnene Transparenz hat zu einem besseren
gegenseitigen Verstindnis gefiihrt, was sich letztlich durchaus positiv auf die Entscheidungsfindung in
den Verwaltungsverfahren ausgewirkt hat.

Die Uberpriifungsaktion ist im Jahr 2003 erfolgreich abgeschlossen worden. In 18 von ca. 600
iiberpriiften Féllen konnte eine Entscheidung zu Gunsten der Betroffenen herbeigefiihrt werden.

Arztliche Begutachtung

In Thiiringen wurden bereits im Jahr 1999 zwischen dem TMSFG und der Thiiringer Versorgungs-
verwaltung Mafinahmen zur Gewéhrleistung von Begutachtungen auf einem den neueren
wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechenden Niveau vereinbart.

Danach diirfen die von der Versorgungsverwaltung erstellten versorgungsirztlichen Stellungnahmen
zu Gutachten iiber psychische Gesundheitsschidden nur von Versorgungsirzten erarbeitet werden, die
iiber besondere Kenntnisse im Hinblick auf diese Problematik verfiigen.

Die Begutachtung von SED-Opfern, die psychische Gesundheitsschdaden geltend machen, erfolgt in
Thiiringen durch mit der Problematik vertraute und erfahrene Gutachter.

Bis zum Jahr 2001 sind die Gutachten von dem, auch international anerkannten Sachverstandigen,
Prof. Dr. Maercker von der TU Dresden gefertigt worden.

Seit dem Wechsel von Professor Maercker an die Universitdt Ziirich ist Frau Dr. Ebbinghaus aus
Hochberg bei Wiirzburg fiir die Thiiringer Versorgungsverwaltung tétig.

Bis zum Jahr 2003 bedurften Entscheidungen nach den SED-Unrechtsbereinigungsgesetzen der
Zustimmung des TMSFG. Ab dem Jahr 2004 sind Zweifelsfille dem Landesamt fiir Soziales und
Familie (LASF) als der den Thiiringer Versorgungsédmtern iibergeordneten Dienststelle zur
Zustimmung vorzulegen.

Das TMSFG lasst sich im Rahmen seiner Fachaufsicht iiber das jetzt (seit 1. Mai 2008) fiir die
Durchfiihrung des Sozialen Entschadigungsrechts zustdndige Thiiringer Landesverwaltungsamt
(TLVWA) regelmiBig (vierteljahrlich) {iber die Situation der SED-Opfer berichten.

Die vorgenannten Mafinahmen haben dazu gefiihrt, dass sich die erteilten Bescheide der Thiiringer
Versorgungsdienststellen durch ein qualitativ hohes Niveau auszeichnen. Fehlerhafte Entscheidungen
konnten und kénnen so weitgehend vermieden werden.

Zum Stichtag 30. September 2009 hatten 220 Betroffene einen Anspruch auf monatliche Entschadi-
gungsleistungen nach den SED-Unrechtsbereinigungsgesetzen fiir anerkannte Gesundheitsschédden.
In 88 Fillen werden zwar keine laufenden Leistungen gewéhrt, die Betroffenen haben jedoch einen
Anspruch auf Heil- und Krankenbehandlung gem. §§ 10 ff. BVG.

Das bedeutet, dass alle im Zusammenhang mit den anerkannten Schéadigungsfolgen anfallenden
Behandlungskosten (Krankenhaus- oder Sanatoriumsaufenthalte, ambulante Behandlungen etc.) von
den Versorgungsdienststellen iibernommen werden.

Das entspricht bei 933 gestellten Antrdgen seit dem Jahr 1991 einer Anerkennungsquote von 33 %.



Prof. Dr. Dr. med. Andreas Maercker, Ira Gabler und Philip Siegrist

Psychologie der Extrembelastungen bei Opfern politischer Gewalt
Vortrag am UOKG-Kongress vom 24.10.2009

Die Dresdner Langzeit-Studie beschéftigt sich seit 1994 mit den psychischen Folgen politischer
Inhaftierung in der DDR, erste Publikationen gab es ab 1995°. Insbesondere wurde die Frage
untersucht, ob und in welchem Ausmal bei den ehemals Inhaftierten psychische Spatfolgen in Form
der so genannten Posttraumatischen Belastungsstorung (PTBS) vorliegen. Dieses Krankheitsbild ist
international bei vielen Opfern von Gewaltherrschaft, Kriegen, Folter, aber auch von
Naturkatastrophen und krimineller Gewalt beschrieben worden und ist psychotherapeutisch
behandlungsbediirftig. Unter anderem zeichnet sich die PTBS dadurch aus, dass die Betroffenen unter
sich immer wieder aufdringenden schmerzlichen — trotz Versuchen nicht vermeidbaren -
Erinnerungen leiden.

Die Storungskategorie ,,Posttraumatische Belastungsstérungen" wurde 1980 im wissenschaftlich
weitverbreiteten amerikanischen Klassifikationssystem psychischer Stérungen (DSM) aufgenommen
und wird seit 1994 auch in dem von der WHO herausgegebenen Internationalen Klassifikationssystem
der Krankheiten (ICD 10) verwendet. Frithere Bezeichnungen fiir dhnlich beschriebene psychische
Folgen waren Begriffe wie traumatische Neurose, Unfall- oder Gefechtsneurose sowie das
Uberlebenden-Syndrom (bei KZ-Héftlingen). Mit der Aufnahme der Posttraumatischen
Belastungsstorung in die medizinischen und psychologischen Referenzwerke wurde erstmals
wissenschaftlich ein psychisches Storungsbild anerkannt, das nicht durch innere Konflikte - wie die
von Sigmund Freud beschriebenen - oder biologische Faktoren, sondern durch erlebte dul3ere
Katastrophen oder Extrembelastungen bedingt ist.

Die Posttraumatischen Belastungsstdrungen sind durch folgende fiinf Kriterien definiert: 1. Von
intensiver Furcht, Hilflosigkeit oder Entsetzen begleitete Konfrontation mit einem traumatischen
Ereignis (z.B. drohender Tod oder Verletzung der eigenen oder anderer Personen); 2. Vorliegen eines
Erinnerungsdrucks durch ungewollte, belastende Wiedererinnerungen (Intrusionen); 3. Existenz von
Vermeidungs- und Riickzugsverhalten, die im Zusammenhang mit dem traumatischen Ereignis stehen;
4. anhaltend erhdhtes inneres Erregungsniveau (Hyperarousal); 5. Vorhandensein der Symptome
langer als einen Monat nach dem Erlebnis.

Das erste Kriterium ist bei den ehemals politisch Inhaftierten dadurch erfiillt, dass sie in repressiven
Zwangsinstitutionen verwahrt wurden, in denen physische und psychische Misshandlungen an der

Tagesordnung waren. Dieses Kriterium erfasst dariiber hinaus aber auch die einzeln abgrenzbaren

6 z.B. Maercker, A. (1995). Psychische Folgen politischer Inhaftierung in der DDR. Das Parlament. Aus Politik
und Zeitgeschichte, B38/95, S. 30-38.



Extremerfahrungen, denen die Betroffenen unterlagen, z.B. die reale Todesangst bei Verhaftungen, die
physischen Bedingungen (z. B. Hunger, mangelhafte medizinische Versorgung, Gewalt durch
kriminelle Mitgefangene) und die psychischen Traumata (z. B. Verhore, Erniedrigungen, das
Zeugewerden von Todesfillen bei Mitgefangenen). Durch die Multiplizitét dieser vielféltigen
Extrembelastungen kann man bei den politisch Inhaftierten auch von einer kumulativen
Traumatisierung sprechen.

Das zweite Kriterium umfasst die Symptome des unwillkiirlichen und schmerzlichen
Erinnerungsdrucks. Vielen Traumatisierten geht das Erlebte tdglich mehrfach ungewollt durch den
Kopf. Sie kdnnen den spontanen Erinnerungen, Gedanken, aber auch Vorwiirfen gegeniiber anderen
und Selbstvorwiirfen nicht aus dem Wege gehen. Oft ist dieses Wiedererinnern mit {iberscharfen
Vorstellungsbildern und mit starken Gefiihlen verbunden, so dass die Betroffenen wiederholt in
seelische Erschiitterungen versetzt werden. Das dritte Kriterium umfasst Vermeidungs- und
Riickzugssymptome. Um sich vor der Erinnerung und der von ihr ausgelosten Gefiihlsflut zu schiitzen,
schotten sich die Betroffenen von Gedanken und Situationen ab, die sie an das Erlebte erinnern. Das
kann dazu fithren, dass bestimmte Orte oder Situationen nicht mehr aufgesucht werden; im Extremfall
fiihrt es zur totalen Einschrankung der individuellen Bewegungsfreiheit.

Das vierte Kriterium beschreibt das permanent erhohte korperliche und psychische Erregungsniveau.
Die Ubererregung zeigt sich vor allem in Schlafstérungen, die bei den meisten Traumatisierten
vorhanden sind. Ebenso sind spontanes Erschrecken bei kleinsten Anldssen, erhohte Wachsamkeit und
korperliche Reaktionen, wie stindiges Fingerzittern, ausgebildet. Die anhaltende Ubererregung fiihrt
nicht selten dazu, dass viele der Traumatisierten im personlichen Umgang schwierig werden. Sie sind
oft kurz angebunden und zornig, sie neigen zu Wutausbriichen und sind bisweilen aggressiv.

Das fiinfte, das Zeitkriterium, ist im Falle der ehemals politisch Inhaftierten fast durchweg gegeben, da
nach der mindestens monatelangen, meist jahre- bis jahrzehntelangen Haft die psychischen Folgen in
aller Regel ldnger als einen Monat bestehen bleiben.

Das Zeitkriterium macht deutlich, dass viele der genannten Symptome an sich vorerst als normale
Reaktionen auf ein traumatisches Erlebnis zu werten sind und erst deren Chronifizierung als
pathologisch einzustufen ist. Eine solche Chronifizierung geht — teils urséchlich, teils Folge — mit
psychischen Verdnderungen auf der Ebene der Gedanken, Gefiihle und Strebungen der Menschen
einher. Auf der Ebene der Gedanken treten u.a. typischerweise Ungerechtigkeitsempfinden,
Misstrauen und Selbstmitleid auf; auf der Ebene der Gefiihle u.a. Angst, Depressionen, Arger, Scham
und Schuld; auf der Ebene der Strebungen schlussendlich findet oft eine Abkehr von zuvor gehegten
Lebenszielen (z.B. in Bezug auf die Familien- und Berufsplanung) statt.

Traumatisches Erleben kann Grundiiberzeugungen zum eigenen Selbst, zu Anderen und der Welt in
Frage stellen, oder, wie es die Traumaforscherin Janoff-Bulman formulierte, ,,erschiitterte Weltbilder*
hinterlassen. Janoff-Bulman beobachtete, dass die Einstellungen nichttraumatisierter Personen den

Glauben an die Gutartigkeit der Welt, die grundsétzliche Gutmiitigkeit der Menschen, an



Gerechtigkeit und Ordnung sowie an die eigene Selbstwirksamkeit beinhalten und dass solche
Grundiiberzeugungen bei traumatisierten Menschen fehlten bzw. sich ins Gegenteil verkehrt hatten.
Man kann die psychischen Verénderungen, die traumatische Erlebnisse bei vielen Menschen ausldsen,
auch in drei Teilbereiche untergliedern: Verdnderungen von Gedanken, Gefiihlen sowie Strebungen
bzw. Motiven (s. Abbildung). Zu allen Bereichen liegen inzwischen Forschungsergebnisse vor, zum
Teil auch durch unsere Forschungsgruppen (frither an der Universitit Dresden, jetzt an der Universitit

Zirich).

Unsere Untersuchung ehemaliger politischer Inhaftierter der DDR

In zwei Erhebungen in den Jahren 1994/95 und 2008 untersuchten wir die zuvor beschriebenen
Symptome bei anfangs 146 ehemaligen politisch Inhaftierten. Zu beiden Zeitpunkten stellte sich
heraus, dass viele der Befragten z.T. noch Jahrzehnte nach ihrer Inhaftierung unter verschiedenen
Traumafolgestorungen litten: Bei einem Drittel war eine aktuelle PTBS vorzufinden und 71% gaben
2008 an, mindestens einmal unter einer PTBS gelitten zu haben. Im Vergleich mit der allgemeinen
Bevdlkerung erfiillten aber auch {iberdurchschnittlich viele Teilnehmer die Diagnosekriterien fiir eine
schwere Depression, somatoforme Stérungen und eine Reihe von Angststérungen — ein fiir
Traumaopfer nicht seltenes Bild, da die PTBS oft gemeinsam mit weiteren psychischen

Beeintrichtigungen auftritt.’

" Eine Hauptver6ffentlichung der Ergebnisse von 1994/95 war: Maercker, A. & Schiitzwohl, M. (1996).
Posttraumatische Belastungsstorungen bei ehemaligen politischen Inhaftierten der DDR: Symptomatik,
verursachende und aufrechterhaltende Faktoren. In S. Priebe, D. Denis & M. Bauer (Hrsg.). Eingesperrt und nie



Ahnlich wie auch bei anderen Gruppen von Traumaopfern, litten viele, aber nicht alle politisch
Inhaftierten unter einer PTBS. Auf welche Faktoren lisst sich dieser Tatbestand zuriickfiihren? Die
bisherige Forschung zu PTBS hat eine Vielzahl moglicher Faktoren beschrieben, die bei der
Verursachung und Aufrechterhaltung von PTBS eine Rolle spielen. Diese Studien haben sich mit vor
dem Extremereignis gegebenen Variablen wie dem Familienhintergrund und psychischen
Auffilligkeiten, mit der Art des Traumas selbst (Schweregrad und Dauer des traumatischen
Ereignisses) sowie mit der unmittelbaren Reaktion der Betroffenen auf das Erlebnis befasst.

Im Dresdner Projekt wurden aufler den Haftbedingungen auch eine Reihe von Personen- und
psychologischen Umweltmerkmalen erfasst, die eine Rolle fiir das AusmaB der psychischen
Spétfolgen spielen konnten. Solche Personenmerkmale waren das Alter zum Zeitpunkt der
Inhaftierung, frithere belastende Erfahrungen (z.B. ungiinstige Kindheit, Kriegserlebnisse),
individuelle Bewéltigungsformen sowie das Ausmal des personlichen Engagements. Als
Umweltmerkmale im psychologischen Sinne wurde die Intensitédt und Intaktheit der personlichen
Beziehungen, die Einbindung in soziale Beziehungen u. a. m. untersucht. Ein besonderer Schwerpunkt
der Dresdener Untersuchung ist, dass hier nicht nur Stérungen als Folgen der Inhaftierung
interessierten. Es wurde auch davon ausgegangen, dass viele Betroffene es geschafft haben, sich selber
psychisch zu stabilisieren, und eventuell trotz aller Schwere des Erlittenen sogar einen Zugewinn an
Lebenserfahrung und personlicher Reife verzeichnen kénnen.

Im Folgenden sollen zuerst die Vulnerabilititsfaktoren (d.h. Risikofaktoren fiir eine PTBS) genauer
beschrieben werden. Hier sind insbesondere Indikatoren der Haftumstinde wie die Inhaftierungslénge
und der Grad von physischen und psychischen Misshandlungen von Interesse. Es zeigte sich, dass die
Anzahl erschwerender Bedingungen in der Haft in einem statistisch signifikanten Zusammenhang mit
den posttraumatischen Belastungsfolgen stand, d. h. Personen, die {iber mehr erschwerende
Bedingungen fiir die Haftzeit berichten, hatten mit einer hoheren Wahrscheinlichkeit auch an PTBS zu
leiden. Bei genauerer Betrachtung spielten jedoch diese objektiven Kriterien der Traumaschwere (z.B.
die Haftdauer, Anzahl hafterschwerender Ma3nahmen) v.a. eine indirekte Rolle: Einen deutlich
groBeren und direkten Einfluss auf die PTBS-Symptomatik hatte die initiale Belastungsreaktion auf
die Haft, z.B. die unmittelbar wéhrend der Haft erlebte Todesangst und Niedergeschlagenheit. Die
initiale Belastungsreaktion war nicht alleine durch die objektive Traumaschwere (z.B. die
Haftbedingungen) zu erkléren, sondern war auch abhingig vom individuellen Bewertungs- und
Bewiltigungsstil der Betroffenen - mit anderen Worten, Menschen konnen auf vergleichbare
Situationen in sehr unterschiedlicher Weise reagieren. Die Hintergriinde dieser unterschiedlichen
Reaktionsmuster sind vielféltig, allgemein ist jedoch zu sagen, dass hier sowohl genetische Faktoren
als auch die Lerngeschichte des Individuums (z.B. vor der Haft erlebte Traumen und kritische

Lebensereignisse) eine wichtige Rolle spielen.

mehr frei. Psychisches Leiden nach politischer Haft in der DDR. Darmstadt: Steinkopf. S. 45-56. Die
hauptséchlichen Ergebnisse von 2008 werden erst in der nachsten Zeit (2010) publiziert.



In der Forschungsliteratur ist immer wieder beschrieben worden, dass das Vorhandensein sozialer
Unterstiitzung durch die Umwelt des Betroffenen schiitzend gegeniiber der Entstehung bzw. der
Aufrechterhaltung von PTBS wirkt. Im Kontext der Untersuchung ehemaliger politischer Haftlinge ist
der Begriff der sozialen Unterstiitzung vielleicht ungliicklich gewihlt. In der DDR konnten politische
Haftlinge nicht mit einer sozialen Unterstiitzung im sozial-gesellschaftlichen Sinne rechnen und die
nach Westdeutschland Entlassenen wurden dort oft auch mit Unglauben, Unverstindnis und damit
fehlender sozialer Unterstiitzung konfrontiert. Sie waren im Gegenteil als Systemfeinde ganz
besonders der angeordneten sozialen Achtung anheimgegeben. In der Forschungsliteratur wird der
Begriff soziale Unterstiitzung demgegeniiber mehr im Sinne von zwischenmenschlicher, gegenseitiger
Unterstiitzung verwendet. Die Dresdner Untersuchung zeigte, dass die wahrgenommene soziale
Unterstiitzung der ehemaligen politisch Inhaftierten mit einer deutlich geringeren PTBS-
Symptombelastung einherging.

Ein im Zusammenhang mit PTBS eher selten beachteter Aspekt ist der einer méglichen
Posttraumatischen Reifung. Unter Posttraumatischer Reifung ist eine Verdnderung in der Selbst- und
Weltwahrnehmung zu verstehen, welche von der Person als positiv bewertet wird. Von den 1994
interviewten politisch Inhaftierten dulerte ein Viertel, der Hafterfahrung nichts Positives abgewinnen
zu konnen. Der Rest der Interviewten nannte positive Verdnderungen, darunter eine verdnderte
Lebensphilosophie (z.B. eine bewusstere Lebensfiihrung und die Relativierung spéterer
Lebensprobleme), ein Zuwachs an Menschenkenntnis sowie ein Zuwachs an Selbstvertrauen und
Selbstwert. Diese Posttraumatische Reifung lag bei vielen der Interviewten nicht anstelle, sondern
gleichzeitig mit einer PTBS vor.

Aus den eben dargestellten Ergebnissen der Dresdner Langzeit-Studie ziehen wir das folgende Fazit:
Erstens prégen sich personlich erlebtes Unrecht und Folter unausloschlich ein, zweitens bestimmt das
Ausmal} zwischenmenschlicher Unterstiitzung sowie gesellschaftlicher Anerkennung das spétere
Leiden der Opfer entscheidend und drittens hinterldsst das Erlittene bei den Opfern oft auch einen

positiv bewerteten Zugewinn an personlicher Reife - die Opfer sind ,.trauriger aber weiser*.



Dipl.-Psych. Stefan Trobisch-Liitge

Stellungnahme zur gutachterlichen Praxis bei Anerkennungsverfahren
haft- und verfolgungsbedingter Gesundheitsschiden nach politischer
Verfolgung in der DDR/SBZ anlisslich des Kongresses der UOKG am
24.10.2009

Profil der Beratungsstelle Gegenwind

Die Beratungsstelle »Gegenwind« arbeitet seit 1993 psychotherapeutisch und beratend mit politisch
Traumatisierten der DDR-Diktatur. Damit wird der Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland
entsprochen, diese wichtige Sonderaufgabe der 6ffentlichen Hand nach der Wiedervereinigung
aufzugreifen und den berechtigten Forderungen nach Aufarbeitung der Folgeschdden von
Staatswillkiir, Verfolgung, Inhaftierung und Bespitzelung der DDR-Diktatur nachzukommen.

Als Anlaufstelle fiir zielgerichtete und umfassende Beratung und Behandlung werden neben
psychosozialer Beratung bis hin zu vielfdltigen Therapieangeboten, Hilfen zur Reintegration in die
sozialen und gesellschaftlichen Rdume, etwa Hilfen im Umgang mit entschadigungs- und
versorgungsrechtlichen Fragen, sowie Initiierung und Anleitung von Selbsthilfegruppen zur
Ermdglichung des Erfahrungsaustauschs und der Verarbeitung von traumatisierenden Erlebnissen
angeboten.

Zum Aufgabenbereich der Beratungsstelle gehdren dariiber hinaus die Erstellung von Gutachten bei
Anerkennungsverfahren haft- und verfolgungsbedingter Gesundheitsschiden nach politischer
Verfolgung in der DDR/SBZ und die Durchfiihrung von Weiterbildungsveranstaltungen fiir
Multiplikatoren, die Schulung von Mitarbeitern von Versorgungsimtern (Arzten, Sachbearbeitern) in
der Begutachtung und Beratung von politisch Traumatisierten der ehemaligen DDR, sowie
wissenschaftliche Veroffentlichungen und Teilnahme an Kongressen. RegelmiBige Veranstaltungen,
Fortbildungen und Vortrdge zu den unterschiedlichsten Themen rund um die Problematik politischer

Traumatisierung in der ehemaligen DDR finden regelméBig statt.
Dimensionen politischer Verfolgung in der DDR/SBZ
Die Angaben iiber die Anzahl von Menschen, die zwischen 1945 und 1989 in der Sowjetischen

Besatzungszone und der DDR seelischer und korperlicher Misshandlung in Zusammenhang mit

politischer Verfolgung ausgesetzt waren, schwanken zwischen 170.000 bis 280.000 Menschen (vgl.



Pfiiller, Schwarz, 2008) und ,,iiber 300 000 (vgl. Frommer, 2002; Freyberger, Frommer, Maercker &
Steil, 2003).

Gesundheitliche Folgeschiden

Eine Reihe empirischer Studien belegen die seelischen Folgeschidden bei politisch Verfolgten in der
ehemaligen DDR. ( z.B. Priebe, Denis & Bauer 1996; Freyberger, Frommer, Maercker & Steil 2003,
Pfiiller, Beer, Schwarz, & Weiflog, (2008). So zeigt ein Grofiteil der Erkrankten typische Symptome
einer Posttraumatischen Belastungsstorung. Die Inhaftierten erfiillten zu 60% die Lebenszeitdiagnose
einer PTSD (Maercker & Schiitzwohl, 1997). Haufiger verwiesen wird auch auf die {iber Inhaftierung
hinausgehenden potentiell traumatisierenden Erlebnisse unter der totalitéren Herrschaft der DDR, wie
ZersetzungsmalBnahmen oder andere Formen politischer Repression (vgl. Fikentscher 1997;

Freyberger, Frommer, Maercker & Steil 2003, Trobisch-Liitge, 2004).

Psychische Besonderheiten politisch Verfolgter der SED-Diktatur und Folgen fiir die

Begutachtungspraxis

Die Beratungsarbeit dient zunéchst der sozialen und psychischen Stabilisierung. Sie beinhaltet konkret
eine soziale und psychische Bedarfsanalyse, die hdufig erstmalig Ordnung in das Leben desastros
zerstorter Lebensldufe bringt. Viele unserer Besucher bendtigen in einem weiteren Schritt Hilfen, sich
ihre eigene Behandlungsbediirftigkeit in Bezug auf die Folgen schwerer psychischer Traumatisierung
einzugestehen. Dabei wird den Betroffenen zusitzlich eine hohe Anpassungsfihigkeit nach der
Wiedervereinigung abverlangt. Die Betroffenen empfinden sich weniger als psychisch krank, sondern
viel mehr als Opfer eines Unrechtsregimes. So benotigt dieser Personenkreis insbesondere Hilfen bei
der permanenten Anpassungsleistung an den posttraumatischen Raum, den die Wiedervereinigung fiir
die betroffenen Menschen bedeutet. Nach neuesten Forschungserkenntnissen der Psychotraumatologie
ist es fiir politisch Verfolgte der ehemaligen DDR aus gesellschaftlichen und historischen Griinden
heraus besonders schwer, die Folgen ihrer Traumatisierungen zu verarbeiten, da ein hohes
Retraumatisierungsrisiko besteht. So hat ein grofler Teil unserer Klientel noch heute Schwierigkeiten,
die Folgen von Inhaftierung, Zersetzung und Unterdriickung zu verarbeiten und einen Platz im
wiedervereinigten Deutschland zu finden. Besonders problematisch sehen wir die ansteigende Zahl der
chronisch erkrankten Patienten (meist andauernde Personlichkeitsstérungen nach Extrembelastung F
62.0 ICD-10).
Auch Begutachtungen bergen das Risiko eine Retraumatisierung. Von daher ist bei Begutachtungen
politisch Verfolgter der SED-Diktatur auf Folgendes zu achten:

— Unnétige Mehrfachbegutachtungen sind zu vermeiden

— Die Gefahr einer Retraumatisierung ist zu minimieren:



a) in Begutachtungen sollte darauf geachtet werden, dass eine kritische
Distanz zu Personlichkeitseinschidtzungen der Staatssicherheit oder staatsnaher
Stellen erfolgt.
b) Gutachter sollten informiert sein {iber Verfolgungspraktiken des SED-
Unrechtsstaates, sowie {iber Kenntnisse neuester Forschungsergebnisse der
Psychotraumatologie verfiigen.
¢) insbesondere geht es um ein Erkennen der Besonderheiten politischer
Traumatisierung in der SBZ/DDR (Isolationshaft, Zersetzungsmafinahmen,
Verhortechniken) im Zusammenhang mit der Entstehung von
Traumafolgestérungen
d) Voraussetzung ist die grundlegende Bereitschaft, fiir eine
Kausalititsbeurteilung rechtsstaatswidrige Haft in der DDR als mogliche
Ursache einer Traumatisierung anzuerkennen (vgl. Anhaltspunkte fiir die
arztliche Gutachtertitigkeit im sozialen Entschiddigungsrecht und nach dem
Schwerbehindertenrecht (Teil 2 SGB 1X), 2008, S. 205, Ziffer 71)
In diesem Sinne wére eine Zertifizierung erfahrener Gutachter bei Verfahren zur Anerkennung
haft- und verfolgungsbedingter Gesundheitsschiden nach politischer Verfolgung in der
DDR/SBZ dringend geboten.

Notwendigkeit weiterer Unterstiitzungsmafinahmen

Folgende UnterstiitzungsmafBnahmen wéren sinnvoll:

1.

Verbesserung der psychosozialen Angebotsstruktur fiir politisch Verfolgte der SED-Diktatur

(Einbeziehung Familien und zweite Generation)

2. Aufklarung der Versorgungsamter
3. Verbesserte Kooperation zwischen Politik, Verwaltungsebene und Opferverbénden, bzw.
Beratungsstellen
4. Verstarkte Unterstlitzung gesellschaftlicher Aufarbeitungsbemiihungen von DDR-Unrecht
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Dr. Karl-Heinz Bomberg

Beitrag zum UOKG-Kongress vom 24.10.09

Die Situation der Opfer der SED-Diktatur hat sich nach dem 3.SED-Unrechtsbereinigungs-
Gesetz verbessert, ist aber noch nicht befriedigend. Der o. g. Kongress sollte nun die ver-
schiedenen Gruppen an einen Tisch bringen: Die Betroffenen, die Therapeuten, die Gutachter,
die Sachbearbeiter der Versorgungsdmter, Rechtsanwilte, Richter.

Folgende Punkte mdchte ich zusammenfassend formulieren:

1.
Die Notwendigkeit unabhéngiger Gutachter beim Versorgungsamt

2.
Eine therapeutische Begleitung kann wihrend der Begutachtung indiziert sein, um mdgliche
Retraumatisierungen durch eine leblose Biirokratie zu verhindern.

3.
Schnellere Bearbeitungszeiten

4.
Kausalitdtspriifung im Sinne der Opfer, Anerkennung des erlittenen Schicksals.
Ziel in der Beurteilung — die Beweislastumkehr

5.
Anerkennung nichtstrafrechtlicher Repressionen, nachgewiesener Zersetzungsmafinahmen
als Operativer Vorgang (OV), Operative Personenkontrolle (OPK)

6.
Anerkennung besonderer Opfergruppen: Kinder von Stasi-, NVA-Offizieren, hohen DDR-
Funktiondren; Zwangsadoptionen, Entfithrungen

7.
Unkritische Ubernahme von Vorbefunden verhindern.

8.
Gutachten prézise verfassen, lange Zitate helfen nicht, Kausalitétspriifung: traumatisierende Faktoren
gewichten, Hauptursache deutlich herausstellen.

9.
Durch weitere Tagungen das Zusammenspiel zwischen Opfern, Gutachtern, Rechtsanwilten, Richtern,
Sachbearbeitern und Psychotherapeuten verbessern.

10.
Fonds fiir Betroffene einrichten.

11.
Bundesweite Liste von Psychotherapeuten, die kompetent sind in der Behandlung politisch
Traumatisierter durch DDR-Unrecht/SED-Diktatur

12.
Zentrale Gutachterstelle unabhéngiger und versierter Arzte und Psychologen

13.
Die Erarbeitung und Vorlage eines 4. SED-Unrechtsbereinigungsgesetzes



Julia Stephan

Begleitung Traumatisierter im Anerkennungsverfahren haft- und
verfolgungsbedingter Gesundheitsschaden: ,,STOP-NRW*- Ein
Hilfsprojekt in Nordrhein-Westfalen fiir Menschen mit Spétfolgen
seelischer Traumatisierungen

Guten Tag meine sehr geehrten Damen und Herren.
Ich freue mich sehr heute hier eingeladen zu sein. Mein Name ist Julia Stephan. Ich komme aus der
niederrheinischen Stadt Wesel von dem Sozialpsychiatrischen Zentrum Spix e.V.

Seit Januar 2008 fiihren wir das Projekt STOP-NRW durch, das zu groflen Teilen durch die Aktion
Mensch finanziert ist. STOP steht filir: Situation in der Gesellschaft, Therapiebedingungen,
Opferfolgen, Psychotraumatologie. Wir sind flir Menschen zustéindig, die unter komplexen
psychischen Traumafolgestorungen leiden. Die Hintergriinde kdnnen u.a. seelische, korperliche
und/oder sexualisierte Misshandlungen, emotionale Bindungstraumata, Entfiihrungen/Geiselnahme,
Folterungen durch politische/staatliche Gewalt, organisierte Gewalt und rituelle Gewalt sein.

Die vorherrschenden Symptome der Betroffenen sind Flash-Backs (s. Glossar) dissoziative Storungen
z.B. dissoziative Amnesie (s. Glossar), dissoziative Fuge (s. Glossar), chronische Schmerzzustinde,
Schlafstorungen mit Alptrdumen, Erschopfungszustinde, selbstverletzendes Verhalten, Suizidalitit,
Depression, Angstzustinde, Essstorungen und psychosomatische Beschwerden. Aufgrund der
Symptomatik haben die Betroffenen im Alltag viele Folgeprobleme. Die Betroffenen haben z.B.
Flashbacks. Diese beinhalten Erinnerungen an traumatische Ereignisse mit iiberflutendem Charakter.
Diese koénnen so massiv erlebt werden, dass die Betroffenen nicht wahrnehmen, dass die Gewalt
vorbei ist und sie jetzt in Sicherheit sind. Diese Flashbacks unterbrechen den ,,normalen® Tagesablauf
der Betroffenen. Angste manifestieren sich und ein Vermeidungsverhalten zu allen Triggern, die
Flashbacks auslosen, tritt auf. Dies wiederum bewirkt hdufig eine soziale Isolation.

Die zugrunde liegende Gewalt ist u.a. seelische, korperliche und sexualisierte Kindesmisshandlungen,
emotionale Bindungstraumata, lingere Entfithrungen/Geiselnahme, organisierte Gewalt (z.B.
Kinderpornografie, Kinderprostitution), Folterung durch politische/staatliche Gewalt (z.B. ehemalige
DDR-Héftlinge).

Das Projekt besteht aus drei Teilbereichen.
1. Die direkte Beratung von betroffenen Menschen im personlichen Gesprich, via Telefon oder
E-Mail
2. Qualifizierung von Fachpersonal von 5 sozialpsychiatrischen Einrichtungen in Nordrhein-
Westfalen
e VPD Langenfeld
Reha Ruhr gGmbH Familien und Krankenpflege Bochum
PHG Duisburg gGmbH
Alexianer Krankenhaus Krefeld
Psychosoziales Zentrum Miinster

3. Wissenschaftliche Begleitung des Projektes

Beratungsinhalte konnen folgende sein:
0 Zielgerichtete Beratung der Betroffenen unter Beriicksichtigung der Folgen durch Gewalt zu
den Bereichen:
o Alltagsprobleme
o Soziale Schwierigkeiten
o Finanzen
0 Unterstiitzung bei Antragstellungen
0 Unterstiitzung bei der Suche nach geeigneten Therapieplétzen
0 Kldrung des Wohnbedarfs und Hilfe bei der Suche nach addquatem Wohnraum



0 STOP-NRW stellt sich als Vermittler zwischen Betroffenen und 6ffentlichen Stellen zur
Verfligung

In den Jahren 2003 bis 2006 fiihrten wir das Projekt STOP durch, das durch die Stiftung
Wohlfahrtspflege finanziert war. Dieses Projekt hatte die gleiche Zielgruppe wie das aktuelle Projekt.
Im ersten Projekt lagen die Aufgabenschwerpunkte in der Beratung von betroffenen Menschen und
der Offentlichkeits- und Vernetzungsarbeit.

Wir haben den groBlen Vorteil, in Projektform arbeiten zu diirfen. Wir sind in unserer tiglichen Arbeit
nicht so stark eingeengt wie viele unserer Kollegen, die lediglich entsprechend der
Abrechnungsméglichkeiten Leistungen anbieten konnen. Unser Auftrag ist, von Gewalt betroffenen
Menschen Unterstiitzung zu bieten, fiir Akuttraumatisierungen sind wir nicht zustdndig. Wir haben die
Moglichkeit, niederschwellig zu arbeiten, das bedeutet, wir kdnnen anonym, per Telefon, E-Mail oder
im personlichen Gespréch beraten.

Was sehen wir in unserer Arbeit?

Zu uns kommen Menschen, die oftmals lange Irrwege hinter sich haben, mit vielen fehlgeschlagenen
Versuchen, Unterstiitzung zu finden. Haufig wird mir berichtet, dass sie mehrere Versuche gestartet
haben, Therapeuten, Beratungsstellen oder Rechtsanwélte zu finden und genauso héufig haben sie
wieder aufgegeben. Oftmals konnten angestrebte Verfahren nicht durchgehalten werden. Die
Belastung war zu hoch. Besonders fatal an dieser Stelle ist, dass die Betroffenen es als das eigene
Versagen empfinden.

Die Betroffenen konnen zu uns ca. alle zwei Wochen zur Beratung kommen. Wenn schwierige
Themen, Antriige, Bescheide oder Ahnliches zu bearbeiten sind, kann sich dieser Zeitraum verkiirzen.
Leider sind wir inzwischen in unserer Beratungskapazitit ausgelastet. STOP-NRW wird es bis
Dezember 2010 geben.

Die benoétigte Unterstiitzung sieht jeweils sehr unterschiedlich aus. Ein zentraler Punkt im taglichen
Kontakt mit den Betroffenen ist der Aufbau einer tragfihigen Beziehung. Denn die Betroffenen sind
von Menschen traumatisiert worden und nun muss erst einmal eine Basis geschaffen werden, die ein
Vertrauen in Menschen ermoglicht.

Die Betroffenen haben meist sehr vielschichtige Probleme, die einhergehen mit einer chronifizierten
Symptomatik. Die Probleme stehen hiufig miteinander im Zusammenhang und beziehen sich auf
folgende Bereiche: mangelnde adédquate &rztliche und therapeutische Versorgung, korperliche und
psychische Erkrankungen, Schwierigkeiten im sozialen Umfeld, drohende Isolation, Probleme bei
Antragen im Entschddigungsrecht, Probleme, einen Umgang mit der eigenen Symptomatik im Alltag
zu finden.

In dem Buch von Amanda Bohlken fand ich folgende Textstelle, die mich an meine Arbeit erinnert:

Frau Bohlken beschreibt eine Situation in einer Frauengymnastikgruppe:

,Die Leiterin der Gruppe ist sehr nett und gestaltet ihre Ubungsabende abwechslungsreich.
Zum Aufwirmen gibt es Geh- und Laufiibungen. Schnell, langsam, allein, zu zweit, zu dritt.
Manchmal gehen wir im Gleichschritt. Das mag ich nicht so gern. Dann versucht etwas in mir
aufzusteigen, was ich nicht haben will. Fast unbewusst lenke ich mich ab, indem ich meine
Nachbarin wegen einer Belanglosigkeit anspreche oder irgendeine witzige Bemerkung mache.
Obwohl wir uns bestimmt schon zehn Minuten im Kreis bewegen, hat sich der Gerduschpegel
durch das viele Reden — Frau hat sich ja so lange nicht gesehen — immer noch nicht merklich
reduziert. Frau Flohrs Stimme wird lauter, das Schwatzen deutlich weniger. ,,Links zwo, drei,
vier. Links, links, links zwo drei, vier.“ Und schneller. Zu dritt aufriicken.* Jetzt ist das
Geschwatze verstummt. Nur noch diese Stimme: ,,Links zwo, drei, vier. Links zwo, drei, vier.
Links, links, links zwo, drei vier.*

Da sind auf einmal keine dunklen Gymnastikhosen mehr. Da sind eigenartige bestrumpfte
Beine, deren Fiile mochten schlurfen, weil sie und die Schuhe auch nach Monaten
gemeinsamen Gehens sich fremd geblieben sind. Oder die Fiile sind einfach nur miide nach
der anstrengenden Schichtarbeit und wiirden sich gern unter einer Bank ausruhen — es gibt
keine Bank.



Die Frauen der Gymnastikgruppe scheinen sich in ein Nichts aufzuldsen. Neben mir geht jetzt
Etti. Vor mir Ursel und daneben Heidi. Driiben, auf der anderen Secite bei den alten Frauen,
entdecke ich Irmchen. Und dann Insa von den Langstrafern lebenslidnglich.

Das ,,Links zwo, drei vier. Links zwo, drei, vier* wird zu einem Droéhnen. Das ist die Stimme
von Unterleutnant Suttinger. Hoheneck! Ich bin in Hoheneck und bin doch in der Vochmer
Turnhalle. Mein Magen reagiert mit diesem bekannt unangenehmen Gefiihl. Trinen wollen
kommen. Nichts wie raus hier! Blo3 nicht auffallen! Zur Toilette. Durchatmen, tief in den
Bauch atmen. Langsam beruhigt sich mein aufgewiihltes Inneres.* (Bohlken/2007)

Ahnliche Beschreibungen kenne ich von meinen Klienten. Und es besteht die Frage, was brauchen sie
von uns als Beratern.
Zum Thema Beratungsarbeit mochte ich gerne etwas zu den Grundhaltungen Echtheit, Akzeptanz und
Empathie nach Rogers sagen und welche Bedeutung diese in der Arbeit mit Menschen mit
psychischen komplexen Traumafolgestorungen haben.
Die Theorie nach Rogers geht von einer dynamischen Personlichkeit aus, nicht von einer statischen.
Jemand befindet sich in der Entwicklung. Fiir ihn steht das Werden oder Wachsen im Mittelpunkt und
nicht das Sein. Innerhalb einer Person werden drei Prozessarten unterschieden: Denken, Fiihlen und
Handeln. Nach Rogers wird die Interaktion zwischen ihnen betont (Rigter/1996). Denken wir an
Menschen mit Traumafolgestorungen, bei denen sich durch Dissoziation innere Prozesse voneinander
getrennt haben.
Janet entwickelte folgendes Erklarungsmodell: ,,Dissoziationen ergeben sich nach Janet als Folge
einer Uberforderung des Bewusstseins bei der Verarbeitung traumatischer, iiberwiltigender
Erlebenssituationen. In seiner Arbeit ,,.” automatisme psychologique® (1889) fiihrt er aus, dass die
Erinnerung an eine traumatische Erfahrung oft nicht angemessen verarbeitet werden kann. Sie wird
daher vom Bewusstsein abgespalten, dissoziiert, um zu einem spateren Zeitpunkt wieder aufzuleben,
entweder als emotionaler Erlebniszustand, als korperliches Zustandsbild, in Form von Vorstellungen
und Bildern oder von Reinszenierungen im Verhalten (Fischer & Riedesser/2003).
Menschen mit Traumafolgestdrungen setzten Dissoziation als Schutzreaktion ein. Inhalte, die zu
belastend sind, werden abgespalten.
Auch im Gehirn passieren Verdnderungen, die ein Zusammenwirken der verschiedenen Hirnareale
erschweren. Dazu ein Zitat von Dr. Wolfgang Wéller, der den ,,gewohnlichen* Ablauf im Gehirn
beschreibt:
»Die Amygdala, der Mandelkern, liefert die emotionale Bewertung aller eintreffenden
Informationen. Sie versieht den sensorischen Input mit affektiven Bedeutungen und erzeugt
vor allem diejenigen emotionalen Zustinde, die Gefahr und Bedrohungen anzeigen. Im
Zusammenwirken mit der limbischen Struktur des Hippocampus speichert sie die
Informationen im emotionalen impliziten Gedéchtnissystem als affektive Zusténde,
Kérperempfindungen und Bilder, die sehr 16schungsresistent und mit Angst verbunden sind.
Der Hippoxampus kontextualisiert diese von der Amygdala bewerteten Informationen durch
kognitive Abstimmung mit vorexistierenden Informationen und iiberfiihrt sie in ein explizites
oder deklaratives, das heillt semantisch-sprachliches Gedéchtnis, das zwischen Gegenwart und
Vergangenheit unterscheiden kann.
Die weitere Verarbeitung und Abstimmung mit autobiographischen Gedéichtnisinhalten erfolgt
in verschiedenen kortikalen Zentren, unter anderem im préfrontalen Kortex.* (Wdller/2006)

Mit der folgenden Ausfithrung von Wolfgang Woller wird deutlich, wie die Spaltung durch ein
Trauma im Gehirn passiert.
,»Verdnderte Informationsverarbeitung bei psychischen Traumatisierungen: Traumatischer
Stress bewirkt,
— einen Zusammenbruch der Funktionen des Hippocampus und damit eine Storung
o der Transformation der Erinnerungseindriicke in ein integriertes semantisches
Gedéchtnis,
o der narrativen Gestaltung von Erinnerungen und ihrer Einordnung in den
biografischen Zusammenhang,
— eine ungefilterte Aktivitit der Amygdala mit
o unangemessener Meldung von Gefahrensignalen,



o Intrusionen und iibergeneralisierten Angstreaktionen auf Auslésemomente,

die spezifische Elemente der traumatischen Situationen enthalten.
(Woller/2006)

Nach Rogers wird vorausgesetzt, dass bei Menschen, die zur Therapie gehen, die Interaktion zwischen
Fiihlen, Denken und Handeln stagniert und fest gefahren ist. Jemand verschliet sich vor einer Reihe
von Gefiihlen, die er hat oder vor Informationen aus der Umwelt, die kontrér zu seinen Auffassungen
sind. Die Psychotherapie soll wieder einen Dialog zwischen den einzelnen Prozessen (Denken, Fiihlen
und Handeln) herstellen. Es wird zwischen einem internen und einem externen Dialog unterschieden
(Rigter/1996):

Interner Dialog: Denken und Fiihlen
Externer Dialog: in Interaktion mit Anderen treten

In der Arbeit mit komplex Traumatisierten sollten wir stets beachten, dass diese ,,Stagnierung* bzw.
die ,.fest gefahrenen® Situationen der Betroffenen einen Grund haben, der Schutz bedeutet. Denken
wir an das zuvor bearbeitete: Dissoziation setzt u.a. bei einem ,,Zuviel” ein, ein Prozess, der im
Gehirn stattfindet.
Den Grund einer ,,Stagnierung® erkennen wir oftmals nicht auf direktem Weg. An dieser Stelle wie
auch an vielen anderen spielt die Beziehung zwischen Berater und Klient eine maf3gebliche Rolle. Das
aufgebaute Vertrauen muss ausreichend Sicherheit vermitteln, das dem Klienten erlaubt
nachzuschauen, warum es stagniert. Hiermit meine ich nicht, Traumainhalte zu besprechen. In der
Beratung bleiben wir mit den Klienten im lebenspraktischen Bereich. Ein Beispiel zur Verdeutlichung:
In den ersten Gespréchen ist die Klientin immer wieder kaum ansprechbar, ihre Augen sind wahrend-
dessen starr, ihre Mimik ist wie eingefroren. Am Oberkorper zittert sie. Erst  nach ~ mehrmaligem
Ansprechen reagiert sie. Ich frage sie, ob sie mir sagen kann, was gewesen ist bzw. ob ich
irgendetwas fiir sie tun konnte, was ihr hilft. Sie sagte nach ein paar Minuten, ja da ist etwas, das
Bild an der Wand erinnert mich. Daraufhin bot ich an, das Bild abzuhingen und in die Ecke aufler
Sichtweite zu stellen. Die Klientin nickte erleichtert nach meinem Angebot.
Die Klientin brauchte Vertrauen, um in der Beratungssituation fiir sich zu {iberpriifen, was vor kurzem
passiert ist und weiteres Vertrauen, um ihre Gedanken zu &uflern. Scham und eigene
Schuldzuweisungen spielen eine Rolle. Die Betroffenen schdmen sich meist fiir sichtbar werdende
Symptomatik und setzen sich oftmals mit Sitzen wie ,Jetzt reil dich doch mal zusammen!* selbst
unter Druck und geben sich die Schuld, so viele Schwierigkeiten zu haben.
Im Weiteren braucht die Klientin das Vertrauen in die Beraterin, dass ihr Gegeniiber in der Lage ist,
auszuhalten, was sie zu horen bekommt. Oftmals sammeln Betroffene die leidvolle Erfahrung, dass ihr
Umfeld auf Grund von eigener Uberlastung eher mit Gegenwehr reagiert. Typisch sind folgende
Sétze:

— Lass die Vergangenheit ruhen.

— Du musst endlich wieder nach vorne blicken. Es bringt nichts, in der Vergangenheit zu

wiihlen.
—  Du willst nur Aufmerksamkeit, deshalb erzihlst du solche Mérchen.
— So etwas Verriicktes kannst nur du dir ausdenken.

Der externe Dialog (z.B. zwischen Berater und Klient) fordert den internen Dialog. Von Seiten des
Beraters ist es wichtig, die Signale (z.B. Auftreten von dissoziativen Phanomenen und/oder Flash-
backs, die ein ,,Zuviel” fiir die Klientin bedeuten, wahrzunehmen. Die Klienten haben meist
Schwierigkeiten, selber frithzeitig ein ,,Stop* zu benennen. Auch hier kdnnen wir verbalisieren, indem
wir z.B. folgendermaflen nachfragen; ,,Meinen Sie, dass es gut fiir sie ist, dariiber zu reden? Wie
schétzen sie es ein, wie wird es Thnen nach dem Gesprich gehen? Was machen Sie gleich nach
unserem Termin und wie kommen Sie nach Hause?*

Rogers definiert Echtheit folgendermalen:

,Echtheit in der Therapie bedeutet, dass der Therapeut wirklich er selbst ist widhrend seiner
Begegnung mit dem Klienten. Ohne das Aufbauen einer Fassade steht er den Gefiihlen und Haltungen,
die gerade in ihm autkommen, offen gegeniiber. Dies setzt Selbstbewusstsein voraus, was bedeutet,



dass seine Gefiihle fiir sein Bewusstsein erfahrbar sind und dass er in der Lage ist, diese Gefiihle zu
durchleben, sie in der Beziehung zu erfahren und sie zu kommunizieren, wenn sie bleibender Natur
sind.* (Rigter/1996)

,Echtheit kennt zwei Aspekte, eine Innen- und eine AuBlenseite. Die Innenseite bezieht sich auf den
Prozess, dass der Helfer fir all seine Gefiihle offen ist und dass Gefithle und das Bewusstsein der
Gefiihle zusammenkommen. Man spricht in diesem Fall von einem kongruenten internen Dialog.*

In der Psychotraumatologie werden wir Berater mit heftigen Problemen konfrontiert, die die Existenz
eines oder mehrerer Menschen gefdhrden oder gefiahrdet haben. Um eine Kongruenz zu entwickeln,
miissen wir uns mit dem Problemfeld ,,Gewalt” auseinandersetzen. Welche Gefiuhle und Gedanken
haben wir dazu und wie handeln wir in der Konfrontation mit diesem Problembereich? Umso klarer
wir selber sind, desto klarer und authentischer konnen wir den Betroffenen gegentibertreten.
Jeder muss fiir sich selbst entscheiden, wie er dem Problemfeld Gewalt gegeniibersteht.

—  Wie definiert jeder fiir sich Gewalt?

—  Was weiB ich iiber Gewalt/ was Menschen mit Menschen tun und getan haben?

— Was weil} ich iiber die ,operative Psychologie®, die ZersetzungsmaBinahmen und die

Haftbedingungen?

— Trobisch-Liitge schreibt in seinem Buch, dass eigene Erfahrungen mit Unrecht reflektiert
werden sollten: Wo ist der Helfer selber zum Opfer geworden, wie konnte er sich aus dieser
Rolle befreien? Der Helfer muss sich zudem mit Fragen auseinandersetzen, an welchen
Stellen er beschamt werden kann, wo er sich als negativ, schlecht, bestechlich, korrumpierbar
erlebt.” (Trobisch-Liitge/2004)

Bei dem Thema Echtheit kommt der Begriff Transparenz auf. Je klarer der Berater in seiner Haltung
ist, verdeutlichen kann, wo sich sein ,,Stop zu Gewalt und Unrecht* befindet, desto besser kann er dem
Klienten Halt bieten, ihm die Mdoglichkeit schaffen, neue gute Erfahrungen zu sammeln, die klar und
verlidsslich sind.

Roger benennt den Begriff Kongruenz:

,Kongruenz bedeutet zunichst, dass der Therapeut eine gute allgemeingebildete und integrierte
Personlichkeit hat, dass er in ausreichendem Male ,,ganz* ist und in direkter Ndhe zu sich selber lebt.
Dies beinhaltet unter anderem: Méngel und verletzliche Seiten offen zu sehen, sich selber in seinen
positiven und negativen Aspekten mit einer gewissen Milde zu akzeptieren, aber auch, iiber eine
ungeschiitzte Offenheit zu verfiigen, sowie iiber ein Gefiihl dafiir, was bei einem selber virulent ist.*
(Rigter/1996) ,,Kongruenz hat eine dermaflen groBBe Bedeutung, weil es den Grad von Akzeptanz und
Empathie, die der Helfer aufbringen kann, bestimmt. Der Therapeut kann den Klienten nie weiter
fithren, als dahin, wo er selber als Person steht“. (Rigter/1996)

Rogers spricht eine gute, allgemeingebildete Personlichkeit an. Die Projekte STOP und STOP-NRW
sind beide entstanden, weil die Versorgung von Menschen mit komplexen psychischen
Traumafolgestorungen sehr schwierig ist. Uns als Mitarbeitern von STOP-NRW ist daran gelegen,
Menschen dafiir zu gewinnen, sich mit der Psychotraumatologie auseinanderzusetzen, denn wir
brauchen weiterhin dringend Fachkrifte aus verschiedenen Berufssparten (Sozialpddagogen, Arzte,
Therapeuten, Rechtsanwiélte), die bereit sind, sich mit diesem Problemfeld auseinanderzusetzen.
Nachdem sie ein Basiswissen erlangt haben, sollte dann je nach Bedarf der Klienten eine Vertiefung
folgen, wie hier z.B. beim Thema Folgen der SED-Diktatur.

Wenn ich Rogers Aussage auf die Arbeit in der Psychotraumatologie iibertrage, ist es wichtig, iiber
Ursachen, Folgen und Zusammenhinge von Gewalt zu wissen und diese Erkenntnisse mit sich selber
zu diskutieren. Denn Rogers schrieb auch nieder, dass Kongruenz den Grad von Akzeptanz und
Empathie beeinflusst. Denn wenn z.B. die Fachkraft nicht glauben kann, nicht annehmen kann,
vermag sie einen Teil der Geschichte der Klienten nicht zu akzeptieren. Und das, was nicht akzeptiert
wird, bedarf auch keiner Empathie. Dies kann die Betroffenen in massive Krisen fithren. Denn wie
sollen sie einen Umgang mit ihrer Symptomatik finden, wenn sie die Ursachen und Folgen dessen
nicht akzeptieren kénnen. Eine Betroffene sagte mir einmal in der Beratung; ,,Wie soll ich mir nur
selber glauben kénnen, wenn mir der Arzt sagt, die Haft kann ja nicht so schlimm gewesen sein, sie



waren ja nicht in einem Konzentrationslager.“ Und sie fragte: ,,Aber woher habe ich all diese
Flashbacks?*

In der Beratung gibt es hdufig schwierige Situationen, diese konnen durch organisatorische
Gegebenheiten bedingt sein, durch eigene Belastung des Beraters usw. Bei den Betroffenen kann
dadurch Unsicherheit entstehen, wenn sie spiiren, dass in der Beratungssituation etwas anders ist, aber
den Hintergrund nicht kennen. Hier gilt es, den Betroffenen mit einer groftmoglichen Offenheit
gegeniiberzutreten, da sie hiufig liber eine hohe Sensibilitit gegeniiber Menschen verfiigen. Fiir sie
war es nahezu iiberlebenswichtig, ihr Gegeniiber einzuschitzen, um bestmoglich z.B. aus den
Vernehmungen wieder heraus zu kommen.

In diesem Text habe ich viele schwierige Situationen beschrieben, jedoch ist der positive Teil in
unserer Arbeit mindestens genauso wichtig oder auch wichtiger als die Aspekte der ,,Gewalt®.
Letztendlich geht es um ein Leben mit viel Lebensqualitét flir die Betroffenen und ihre Helfer. In der
Arbeit mit traumatisierten Menschen kdnnen wir sehr viel Positives erfahren. Meist strahlen diese
Menschen eine enorme Kraft aus, denn sie haben ein Martyrium iiberlebt. Mit ihnen fiihrte ich schon
viele interessante Gespréche.

Akzeptanz

Rogers schreibt zur Akzeptanz: ,,Im Zusammenhang mit der Offenheit sich selbst gegeniiber muss der
Helfer eine Haltung der Offenheit gegeniiber den Gefiihlen und den Gedanken des Klienten
aufbringen. Dies wird bedingungslose Akzeptanz genannt.” (Rigter/1996)
»-..ubernehmen Menschen die Normen anderer Menschen, Normen, welche sich gegen sie selbst
richten, filhrt das zu Inkongruenz. Um diese Fehlentwicklung ungeschehen zu machen, ist es
notwendig, dass der Helfer den Klienten so akzeptiert, wie er ist. Ein Akzeptieren des Klienten durch
den Helfer fordert die Selbstannahme des Klienten. Erst dann, wenn Menschen sich selbst so
akzeptieren, wie sie sind, gibt es eine Moglichkeit des Wachstums.“(Rigter/1996)
Den Betroffenen fillt es haufig schwer, die Diagnose und Auswirkungen einer Traumafolgestorung
anzuerkennen. Ein Beispiel ist die Selbstanklage. Trobisch-Liitge schreibt hierzu, dass Verfolgte sich
im Nachhinein vorwerfen, sich nicht geniligend gewehrt zu haben, in ihren regressiven Hilfswiinschen
sogar Sympathie den Vernehmern gegeniiber gespiirt zu haben. Diese Eindriicke, als Versuche im
Kampf um Mitschuld, sind von tiefen Schamgefiihlen begleitet (Trobisch-Liitge/2004). Hier sollten
wir an das Stockholmsyndrom denken, bei dem das Opfer von Entfilhrungen oder Geiselnahme als
psychische Schutzreaktion eine positive emotionale Beziehung zum Téter aufnimmt. Betroffenen fallt
es schwer, diese Schutzreaktion des Menschen als solche zu akzeptieren.
Rogers beschreibt, wenn zwischen den Prozessarten Denken, Fiithlen und Handeln keine Interaktion
stattfindet, stagniert die Entwicklung des Klienten. (Rigter/1996) Eine Grundhaltung, mit dieser
Stagnation umzugehen, ist: Warum sich die Klientin verhélt, wie sie sich verhélt, hat einen Grund.
Dieses ,,Stehenbleiben® kann durch dissoziative Phdnomene sichtbar werden. Dissoziation kann bei
einem ,,Zuviel”“ auftreten. Somit kann Sichtbarwerden von dissoziativen Phinomenen als Signal
verstanden werden. Als Berater miissen wir fiir jede KlientIn neu unsere Sensibilitét einstellen, um
ihre/seine Grenzen wahrzunehmen, und sie dann akzeptieren zu konnen. Beispiele fir das
Sichtbarwerden von Grenzen:

— vermehrtes Auftreten von Flashbacks,

— ein zeitweise nicht Bearbeitenkdnnen von bestimmten Problemfeldern (z.B. Antrige).

Das Nichtausstrahlen von Akzeptanz eines Beraters gegeniiber einem Klienten kann bewirken, dass
sich die Klienten nur begrenzt, wenn iiberhaupt, 6ffnen. Die Folge dessen ist, dass wir viel weniger
von den Betroffenen erfahren und wir deutlich weniger Interventionsmoglichkeiten haben.

In der Historie gab es ebenfalls das Problem der nicht bestehenden Akzeptanz. Immer wieder durchlief
die Psychotraumatologie Phasen der nicht bestehenden Akzeptanz. In Auf- und Abbewegungen
wurden die Erkenntnisse der Psychotraumatologie mal mehr, mal weniger verleugnet.
Dementsprechend werden auch mehr oder weniger Betroffene in der Gesellschaft und der
Versorgungslandschaft wahrgenommen.



Ein Beispiel aus einem anderen Bereich der Psychotraumatologie: Der Spiegel schrieb am 03.02.09,
,,Zahl deutscher Soldaten mit Trauma steigt dramatisch.“® Ich wunderte mich iiber diesen Artikel,
denn das Wissen, dass Soldaten aus Kriegen mit Traumafolgestérungen zuriickkommen kdnnen, ist
nicht neu, das Konzept ,,traumatischer Neurosen* wurde im 19. Jahrhundert entwickelt und im

1. Weltkrieg ausgebaut, als die Psychiatrie mit den Opfern von Kriegsneurosen konfrontiert war.
(Fischer & Riedesser/2003) Weiterhin weisen Fischer& Riedesser darauf hin, dass wihrend des
Vietnamkrieges viel detailliertes Wissen iiber die Zusammenhinge zwischen Kriegssituationen und
Verarbeitungsprozessen von traumatischen Erlebnissen gesammelt wurde. ,,Viele Kriegsveteranen
entwickelten psychopathologische Auffilligkeiten. Sie mussten in eigenen Anlaufstellen, ,,veteran-
centers*, betreut werden.“(Fischer & Riedesser/2003)

Michaela Huber schrieb: ,,Die Klientin ist die Expertin ihres Lebens. Der traumatisierte Mensch —
bzw. sein Unbewusstes — weill die Losung fiir seine Probleme am besten selbst*. (Huber/2003) Diesen
zundchst einfach klingenden Satz in die Praxis umzusetzen, ist schwer. In der Beratungssituation
verspiiren wir Helfer manchmal die Empfindung, wir meinten zu wissen, was jetzt richtig fiir sie wire.
Jedoch miissen wir uns eingestehen, dass wir es nicht wissen. Die Klienten haben bis heute iiberlebt.
In der Beratungssituation — eine Stunde in der Woche — erfahren und sehen wir nur einen Bruchteil
von dem, was die Klienten tatsdchlich durchleben. Sich zuriickzunehmen und darauf zu vertrauen,
dass die Klienten die Experten ihres Lebens sind, ist schwer. Sie bendtigen lediglich Unterstiitzung,
um all ihre Ressourcen zu erkennen und auszuweiten- durch unsere Begleitung.

Empathie

,,Empathisch zu sein, bedeutet, den inneren Deutungsrahmen einer anderen Person auf akkurate Weise
wahrzunehmen, mit den hierin enthaltenen emotionalen Komponenten und Bedeutungen, als ob man
diese andere Person wire, dies aber, ohne diesen , ,Als-ob“-Charakter auller Acht zu lassen.”
(Rigter/1996)

Wir Fachkrifte sind gefordert, ein Stiick weit zu verstehen, welches Verhalten bei dem Klienten
vorhanden ist. Woller beschreibt in seinem Buch: ,,Fiir traumatisierte Patienten ist charakteristisch,
dass eine Vielzahl von Alltagssituationen Gefithle von Ohnmacht und Hilflosigkeit auslosen.
Zusétzlich reagieren die damit konfrontierten Interaktionspartner darauf mit Unversténdnis. Jedoch ist
ohne ein Verstindnis der traumatischen Genese nur schwer nachvollziehbar, warum Alltagssituationen
zu Uberwiltigenden Gefithlen von Ohnmacht und Hilflosigkeit fiihren. Hinzu kommt, dass die
Patienten sich in entsprechenden Situationen nicht wehren, weil sie sich in die frithere traumatische
Situation des Ausgeliefertseins zuriickversetzt fithlen.” (Wdller/2006) Wenn ich an betroffene
Menschen denke, die politisch verfolgt und inhaftiert waren, die am eigenen Leib die ,,operative
Psychologie und Zersetzungsmafinahmen erleben mussten, brauche ich Kenntnis iiber die
Traumagenese. Indem sie mit mir {iber ihre Angste und Sorgen sprechen kénnen, habe ich auch viel
mehr Mdglichkeiten, die Betroffenen praktisch zu unterstiitzen, zum Beispiel Arztbesuche mit ihnen
wahrzunehmen.

Michaela Huber erldutert in ihrem Buch den Begriff ,,empathische Abstinenz“. Empathie heif3t
Mitempfinden. (Huber/2003) ,,Ansonsten wird das freundliche Mitempfinden, das ,,Mitschwingen® -
Bindungsforscher wiirden sagen: die Feinfiihligkeit (attunement) — der Therapeutln ein zentraler Punkt
der guten Arbeitsbeziehung sein. So macht die Therapeutln ein sicheres Bindungsangebot und bietet
das solide Fundament an, auf der das Abenteuer der Verdnderung der Klientln (und indirekt auch der
Therapeutln) stattfinden kann.* (Huber/2003)

»Abstinenz ist deshalb sehr wichtig, weil die Klientln zu Recht in ihrer Therapeutln jemanden
erwartet, die sich nicht in ihre alten Mechanismen, Rollenspiele und Téter-Opfer- bzw. Téter-Retter-
Spaltung verwickeln ldsst“. (Huber/2003)

8 Spiegelonline, Zahl deutsche Soldaten mit Trauma, Afghanistan-Einsatz, 03. Februar 2009

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,605186,00.html



Weiterhin miissen wir als Berater zum Thema Empathie bedenken, wo wir uns hineinversetzen. Im
Beratungsalltag werden wir mit den Abgriinden der Menschheit konfrontiert. Unter dieser
Voraussetzung an FEmpathie zu denken, ldsst uns aus einer gesunden Reaktion heraus
zuriickschrecken. Pearlman weist darauf hin, dass die Weltsicht auch durch Kontakte zu
Traumatisierten sehr leicht beeinflusst werden kann. (Pearlmann/2002) Als Folge kann bei Helfern ein
Sekundérer Traumatischer Stress bis hin zur Sekundéiren Traumatischen Belastungsstorung entstehen.

(Sekundéarer Traumatischer Stress (STS) definiert Verhaltensweisen und Emotionen, die durch
das Wissen entstehen, dass ein bestimmter Mensch ein traumatisierendes Ereignis erlebt
hat. Diese Art von Stress entwickelt sich, wenn man einem Traumatisierten hilft oder
helfen will.

Die Sekundire Traumatische Belastungsstorung (STBS) hat die gleichen Symptome wie die
Posttraumatische Belastungsstorung. Symptome, die noch keinen Monat bestehen, werden
als normale, akut krisenbedingte Reaktionen angesehen. Die Symptome kdnnen sich auch
erst nach sechs Monaten oder spéter einstellen.)

Aus diesem Grund sollten Fachkrifte regelmidfig die Moglichkeit haben, an Supervision,
Fortbildungen bzw. Tagungen teilzunehmen.

Weiterhin sollte die Gelegenheit fiir sie bestehen, immer wieder neu zu entscheiden, ob sie diese
Arbeit leisten konnen, ohne personlichen Schaden zu nehmen, um dann gegebenenfalls in einen
anderen Bereich zu wechseln, ohne Nachteile zu haben.

In der Begleitung von Menschen die unter den Folgen von Verfolgung und Inhaftierung leiden,
brauchen wir die Fahigkeit, Echtheit, Akzeptanz und Empathie einsetzen zu konnen, um die Wiirde
der Klienten wahren zu konnen. Gerade in Entschiddigungsverfahren miissen die Betroffenen viele
entwiirdigende Situationen iiber sich ergehen lassen. Diese Belastung steht im Widerspruch zur
angestrebten Stabilisierung. Vor allem dann, wenn die Klienten schon seit Jahrzehnten versuchen, ihr
Recht zu erhalten.

Luise Reddemann schrieb in ihrem Buch ,,Wiirde — Anndherung an einen vergessenen Wert in der
Psychotherapie”: ,In der Psychotherapie werden so manche Verheilungen von Freiheit und
Autonomie nicht eingeldst, wenn diskursethische Grundsitze nicht eingehalten werden: z.B. indem
Patienlnnen in ein Prokrustesbett von Konzepten gepresst werden — ein Begriff, den fiir die
Psychotherapie Milten Erickson eingefiihrt hat, neuerdings wird mit Evidenzbasierung gerechtfertigt,
wenn PatientInnen keine Behandlungsalternativen genannt werden, sondern Therapeutlnnen lediglich
ihre Schule vertreten oder wenn ihre kritischen Nachfragen und ihre Wiinsche nach Information als
Widerstand gedeutet werden. (Reddemann/2008)

Wir danken der Aktion Mensch, dass sie solche Projekte wie STOP-NRW ermdéglicht.
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UOKG-Fallbeispielsammlung

Problematik Anerkennungsverfahren haft- bzw. verfolgungsbedingter
Gesundheitsschiaden (gemall StrRehaG, VwRehaG, HHG in Verbindung
mit BVG)

Die Erstellung der Fallbeispielsammlung wurde durch den Berliner Landesbeauftragten fiir die
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR gefordert.

Die folgende, durch die Union der Opferverbdnde kommunistischer Gewaltherrschaft (UOKG) e.V.
iiberreichte Fallbeispielsammlung fuflt auf Erfahrungen der UOKG-Beratungstitigkeit fiir ehemals aus
politischen Griinden Inhaftierte und Verfolgte.

Priagnante Einzelfille sollen dabei die drastischen Defizite im Anerkennungsverfahren haft- bzw.
verfolgungsbedingter Gesundheitsschiaden vor Augen fithren und notwendige Veranderungen
nachdriicklich einfordern.

Auch noch Jahrzehnte nach den konkreten Erfahrungen von Haft und Verfolgung kann das

derzeit nach einem Antrag auf Beschadigtenversorgung gemif3 StrRehaG, VwRehaG und HHG in
Verbindung mit dem BVG (1) praktizierte Prozedere bei Betroffenen neuerliche Traumatisierungen
auslosen. Eine Vielzahl von Betroffenen sieht auf Grund der mit dem Anerkennungsverfahren
verbundenen starken seelischen Beanspruchung sogar génzlich davon ab, die ihnen zustehenden
Leistungen zu beantragen.

Der Verlauf der Begutachtung erinnert Betroffene an Verhdrsituationen, Ereignisse, die die
Gesundheit besonders schéadigten, konnen auf Grund des Krankheitsbildes der

Posttraumatischen Belastungsstérung (PTSD) teilweise nicht artikuliert werden (2). Somit

besteht die Gefahr, dass Gutachtern die Eruierung der urspriinglichen Schadensursache misslingt.
Des Weiteren muss festgestellt werden, dass Ablehnungen erfolgen, weil Behdrden den
Sachverhalt einer moglichen Latenzzeit ohne PTSD-Krankheitssymptome vernachléssigen,
stattdessen eine ununterbrochene Kette von so genannten Briickensymptomen als unabdingbar
erachten (3).

Besonders befremdet, wenn Amter die Ablehnung der Beschidigtenversorgung mit Zitaten

aus DDR-Dokumenten, die teilweise sogar der Staatssicherheit zuzuordnen sind, begriinden.
Haufig ergehen auch Entscheidungen gegen Betroffene, weil es Versorgungsdmtern und
Gutachtern in dramatischer Weise am Wissen iiber die inhumanen Formen politischer Haft

und Verfolgung in der sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und der DDR mangelt.

Ehemals politisch Verfolgte empfinden eine Ablehnung ihres Antrages auf Beschiadigtenversorgung
vielfach als Ausdruck von gesellschaftlicher Ignoranz und Desinteresse gegeniiber ihrem spezifischen
Schicksal.

Somit ist dringender Handlungsbedarf angezeigt, um zwanzig Jahre nach dem Ende der
politischen Repression entschlossener im Interesse der damaligen Opfer zu agieren und neues
Unrecht zu vermeiden.

Hierbei besteht die zentrale Forderung der UOKG darin, eine gesetzliche Regelvermutung
(Vermutung des urséchlichen Zusammenhangs von Verfolgung und Gesundheitsschiden)
bzw. eine Beweislastumkehr zur Anwendung zu bringen.

Zentrale Begutachtung und zertifizierte Gutachter, die liber den neuesten fachlichen
Forschungsstand sowie die Hintergriinde von Haft und Verfolgung in der SBZ bzw. DDR
umfassend informiert sind, gehoren zu den weiteren Punkten im UOKG-Forderungskatalog.
Die Union der Opferverbande kommunistischer Gewaltherrschaft versteht sich bei der
Umsetzung und Realisierung der genannten Forderungen als Partner von Politik und Verwaltung
auf Bundes- und Lénderebene.

Anmerkungen:
(1) StrRehaG- Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz



VwRehaG-Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz

HHG-Hiftlingshilfegesetz

BVG-Bundesversorgungsgesetz

(2), (3) Siehe auch:

Denis, Doris: Posttraumatische Belastungsstérungen nach politischer Inhaftierung in der
DDR. In: Miiller, Klaus-Dieter, Stephan, Annegret (Hrsg.): Die Vergangenheit ldsst uns nicht
los. Haftbedingungen politischer Gefangener in der SBZ/DDR und deren gesundheitliche
Folgen, Berlin, 1998, S. 197-214

Ebbinghaus, Ruth: Die Begutachtung psychisch reaktiver Traumafolgen nach politischer
Verfolgung in der ehemaligen SBZ/DDR, LStU Thiiringen, Erfurt, 2007

Fallbeispiele

Herr P. stellte 1997 in einem westdeutschen Bundesland einen Antrag auf Beschidigtenversorgung
gemil § 21 StrRehaG.

Er war als politischer Héftling von 1958 bis 1963 in den Gefdngnissen Bautzen, Neustrelitz
und Schwerin inhaftiert.

Das zustindige Versorgungsamt lehnte den Antrag von Herrn P. ab. In der Ablehnung heif3t
es: ,,Zur Priifung Thres Antrages sind die Rehabilitierungsunterlagen sowie Ihre
Schwerbehinderten-Akte beigezogen und ausgewertet worden. Danach ist es nicht
wahrscheinlich, dass die geltend gemachten Gesundheitsstorungen bedingt durch IThre
Inhaftierung in den Jahren 1958 bis 1963 hervorgerufen wurden. Schon in Ihrer Kind- und
Jugendzeit war ein Gemiitsleiden auffillig. Es findet sich fiir das Jahr 1957 ein Hinweis auf
eine Minderbegabung und Willensschwéche®.

Weiter fiihrt man u.a. an, dass eine erst nach der Haft 1966 aufgetretene Meningitis haufigere
stationdre psychiatrische Behandlungen notwendig machte. Das Amt konstatiert: ,,Es ist
namlich in keiner Weise erwiesen, dass die Auswirkungen der Haftbedingungen den geistigen
Zustand negativ beeinflusst haben. Der Anspruch auf Versorgung ist daher abzulehnen®.
Hochproblematisch erscheint hier, dass man dem Antragsteller einen Begutachtungstermin
verwehrte. Aullerdem vernachléssigte man vollends die in den 50er und 60er Jahren
besonders inhumane Ziige tragenden Haftbedingungen in der DDR, denen der Betroffene {iber
den langen Zeitraum von 5 Jahren ausgesetzt war.

In der Anamnese verweist man mit ,,Minderbegabung* und ,,Willensschwéiche* auf zwei
Aussagen aus DDR-Dokumenten. Sie werden kritiklos zitiert, wissenschaftlichen
Diagnosebefunden gleichgesetzt und argumentativ gegen die Interessen des Betroffenen
eingesetzt.

Frau S. stellte 1986 in einem westdeutschen Bundesland einen Antrag auf Beschidigtenversorgung
gemill § 4 HHG.

Sie befand sich Mitte der 80er Jahre insgesamt 13 Monate aus politischen Griinden in Haft,
davon 6 Monate in Untersuchungshaft bei der DDR-Staatssicherheit. Sie wurde vier Wochen
lang mit Schwerstkriminellen in einer Zelle zusammengesperrt. In dieser Zeit erlitt die
Betroffene schwere, auch sexuelle Misshandlungen. Daneben fiihrt sie an, in der Haft sei es
zu einer Zwangsmedikation mit Psychopharmaka gekommen.

Frau S. befindet sich seit zwei Jahren in psychotherapeutischer Behandlung. Erst seit Kurzem
ist es ihr moglich, liber die Hafterlebnisse zu sprechen, wobei die extremsten der erfahrenen
Verletzungen weiterhin noch im Bereich des Unaussprechbaren bleiben.

Im Zuge des Anerkennungsverfahrens haftbedingter Gesundheitsschéden erhielt Frau S. zwar
einen Termin bei einem Gutachter, dieses Gesprach dauerte allerdings nur 30 Minuten.
Erfahrungsgemail ist davon auszugehen, dass es einem Gutachter in diesem kurzen Zeitraum
objektiv nicht gelingen kann, Haftbedingungen und Folgeschidden ausreichend zu eruieren.
Der Antrag der Betroffenen und der folgende Widerspruch wurden abschlidgig beschieden.
Nach einer von Frau S. vor dem Sozialgericht eingereichten Klage zog sich das Verfahren
schlieBlich bis 1992 hin. Erneut wurde die Beschéddigtenversorgung abgelehnt.

Frau S. stellte vor einiger Zeit einen so genannten Verschlimmerungsantrag (auf der Basis



einer Symptomverschlimmerung) und beantragte damit eine Wiederaufnahme des
Anerkennungsverfahrens haftbedingter Gesundheitsschdaden. Nach Negativbescheiden des
zustdndigen Amtes befindet sich die Betroffene derzeit erneut in einem Klageverfahren vor
dem Sozialgericht. Durch ihre Arztin wurde Frau S. krank geschrieben, da der Umgang mit
den Behdrden ihre physischen und psychischen Krifte aufgebraucht hat. Die notwendige
schriftliche Begriindung der Klage konnte so durch die Betroffene noch nicht eingereicht
werden.

Zunichst ist in diesem Fall die oben geschilderte mangelhafte Qualitdt der Begutachtung
auffallig. Fehlende Detailkenntnisse iiber DDR-Haftbedingungen, aber auch fehlende
menschliche Empathie gegeniiber den Verfolgten von einst fiihren zu fehlerhaften Gutachten.
Die Situation wihrend der Begutachtung reaktiviert bei vielen Betroffenen die Erinnerung an
Stasi-Verhore.

Probleme erwachsen, wie im Fall von Frau S. bereits kurz angerissen, wenn die Betroffene im
Moment der Begutachtung Details der Hafterlebnisse nicht zu beschreiben vermag. Genau
dieses Vermeidungsverhalten und der Versuch einer Verdringung des Erlebten gehdren zum
Krankheitsbild der posttraumatischen Belastungsstorung. Die Betroffene kann somit, bedingt
durch das Auftreten von Krankheitssymptomen, der Forderung nach Selbstauskunft zum
Zweck der Beweisfithrung nicht umfassend entsprechen. Die als Folge der Haft zugezogene
Schidigung wirkt sich somit im Anerkennungsverfahren nachteilig aus.

Die im Zusammenhang mit dem Fall von Frau S. benannten Aspekte des organisatorischen
Ablaufs der Anerkennung haft- bzw. verfolgungsbedingter Gesundheitsschidden inklusive der
Ausnahmesituation einer Begutachtung vermitteln einen exemplarischen Eindruck davon,
dass Betroffene oftmals iiber ihre subjektive Belastungsgrenze gehen miissen. Es besteht
durch das derzeitige Prozedere die Gefahr, dass der Ablauf des Anerkennungsverfahrens beim
Antragsteller Krankheitssymptome verstarkt bzw. neue ursichlich hervorbringt.

Herr L., der tiber drei Jahre aus politischen Griinden in der DDR inhaftiert war, beantragte
kiirzlich die Anerkennung haftbedingter Gesundheitsschdden in einem westdeutschen
Bundesland.

Er gab an, in den letzten 10 Jahren hétten sich bei ihm verstiarkt Symptome der
posttraumatischen Belastungsstdrung gezeigt; belastende, wiederkehrende Erinnerungen an
die Haftzeit, starke Schlafstrungen, Platzangst, Tendenzen zur Isolierung, Selbstgespriche.
AuBerdem gab Herr L. Haarausfall und Zahnverlust durch vitaminarme Gefangnisnahrung als
gesundheitliche Beeintrachtigungen an.

Als schidigende Ereignisse benannte Herr L. in seiner Antragsbegriindung vor allem die
Umsténde wihrend der insgesamt ein Jahr andauernden Einzelhaft bzw. Absonderung, die als
Strafaktion gegen ihn verhéngt wurden. In einem Kellergewdlbe ohne Heizung untergebracht,
war der Betroffene besonders im Winter menschenunwiirdigen Bedingungen ausgesetzt.
Strenge Essensrationierung, Leseverbot und permanenter Psychoterror, der vor
Morddrohungen nicht zuriickschreckte, waren prigende Begleitumsténde.

Nach 1989 und der Einsicht in seine Stasi-Akte zeigten sich die oben genannten Symptome
bei dem Betroffenen in sich verstarkendem MaBle und korrespondierten mit der Angst vor den
Tétern von einst.

Herr L. gibt an, er hitte zum damaligen Zeitpunkt keinen Arzt aufgesucht, da er in der DDR-Zeit
eine ablehnende Haltung gegeniiber Arzten aufgebaut und fatale Erfahrungen mit der
medizinischen Betreuung wéhrend der Haft gemacht habe.

Das Amt lehnte den Antrag des Betroffenen ab, da erst in den letzten 10 Jahren Symptome
aufgetreten seien. Es sei ,,kaum noch moglich, einen Ursachenzusammenhang zur damaligen
Haftzeit festzustellen. Man verweigerte Herrn L. sogar einen Begutachtungstermin. Das Amt
kritisierte, es gébe keine medizinischen Belege fiir die Beschwerden und Herr L. befande sich
nicht in psychotherapeutischer Behandlung. Weiter argumentierte das Amt, dass ,,zwischen
dem schddigendem Vorgang und der Gesundheitsstérung eine nicht unterbrochene
Kausalkette bestehen muss. Dabei sind Briickensymptome notwendige Bindeglieder. Mit
erheblichem zeitlichen Abstand zu den schédigenden Vorgingen kann heute mangels
entsprechender Nachweise (Briickensymptome) nicht mehr festgestellt werden, dass die von
Ihnen geltend gemachten Beschwerden in einem ursédchlichen Zusammenhang mit



schiadigenden Einwirkungen geméal des § 21 StrRehaG stehen®. Hier wére von Seiten der
Behorde dringend eine differenziertere Sicht notwendig gewesen, die den aktuellen
Kenntnisstand der Wissenschaft beriicksichtigt, nach dem Briickensymptome nicht zwingend
notwendig sind. In jedem Fall hitte man Herrn L. die Moglichkeit er6ffnen miissen, sich
einem Gutachter vorzustellen.

Der Betroffene befindet sich in dieser Sache derzeit in einem Klageverfahren vor dem
Sozialgericht.

Herr M. beantragte Beschédigtenversorgung, da er sich im Laufe seiner mehr als achtjdhrigen
Haftzeit ein Augen- sowie ein schweres Magenleiden zugezogen hatte und infolge der
Bedingungen wihrend Haft und Zwangsarbeit auch die seelische Konstitution stark
beeintrachtigt wurde. Von amtlicher Seite berticksichtigte man zwar, ,,dass die Bedingungen
der Haft einen pragenden Charakter* hatten, da die erste Inhaftierung erfolgte, als Herr M.

16 Jahre alt war. Festzustellen sei, so die Behorde, eine ,,andauernde Personlichkeitsdnderung
bei Extrembelastung®, die aber nur mit einem Grad der Schiadigung (GdS) von 10 v.H.
beschieden wurde, und somit nicht zu einer Beschddigtenversorgung fiihrt.

Der Betroffene gab an, er habe in der Haftanstalt im Bereich der Galvanik mit Sduren arbeiten
miissen. Wegen einer Augenentziindung erhielt er darauthin im Haftkrankenhaus
Medikamente, die zur Bildung eines schmerzhaften Magengeschwiirs fithrten. Im
Haftkrankenhaus bezeichnete man ihn als Simulanten, bis es zu einem Magendurchbruch
kam, der vier Folgeoperationen nach sich zog. Hierzu stellte das Amt fest: ,,Das Auftreten des
Geschwiires ist schicksalhaft und mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht auf die Haftzeit
zurlickzufiihren. Es hétte vielmehr auch im alltdglichen Leben auftreten konnen.*.

Herr M. legte beim Sozialgericht Klage ein, er befindet sich derzeit im Berufungsverfahren.
Das Prozedere der Anerkennung haftbedingter Gesundheitsschdden nimmt in diesem Fall nun
schon mehr als fiinf Jahre in Anspruch.

Ein heute 80-jahriger Herr, der von 1947-1955 in einem im russischen Polargebiet gelegenen
GULag-Lager inhaftiert war, stellte im Juni 2006 einen Antrag auf Beschddigtenversorgung.
Der Betroffene fiihrte an, dass er sich auf Grund des extrem strengen Frostes schwere
Erfrierungen zugezogen habe. Auflerdem quélten ihn Albtrdume, in denen er beispielsweise
immer wieder aufs Neue mit durch den Lagerkommandanten veriibten kdrperlichen
Misshandlungen konfrontiert werde.

Erst nach einer Wartezeit von mehr als zwei Jahren wurde er schlieBlich im Juli 2008 einem
Gutachter vorgestellt. Die mit der Begutachtung einhergehende psychische Extremsituation
schilderte der Betroffene folgendermaf3en:

,»Nach zwei Stunden intensiver Befragung war ich nervlich am Ende, mir fielen Dinge ein, die
ich schon vergessen glaubte; wie ich nach sechsmonatiger Einzelhaft ein Kreuz in die mit
Olfarbe gestrichene Wand ritzte und in meiner Verzweiflung allabendlich ein Gebet sprach
und um Gnade bat, der Moment, als der Lagerkommandant hereinstiirzte und mich
jammerlich verpriigelte...

Ich bekam einen Weinkrampf und rannte aus dem Zimmer hinaus auf den Flur, wo meine
Frau auf mich wartete. Diese Pause war nétig, ich bekam vor lauter Erregung und Entsetzen
keine Luft mehr.*

Der Betroffene fiihlte sich wihrend der Begutachtung an ein Verhor erinnert, war in der Folge
,-am Boden zerstort” und klagte {iber sich verschlimmernde Schlafstérungen sowie weitere
gesundheitliche Beeintrachtigungen.

Eine andere Betroffene dullerte sich dhnlich kritisch, als sie darauf hinwies, sie habe im Jahre
2004 einen Antrag auf Beschidigtenversorgung gestellt, einen Gutachtertermin gewéhrte man
ihr aber erst nach vier Jahren Wartezeit.

Weiter schildert die Betroffene, der Termin habe lediglich 30 Minuten gedauert. In einem
,.kleinen, kalten und ungemiitlichen Raum* forderte sie die Gutachterin sofort auf, aus ihrer
Haftzeit zu berichten. Es sei ihr sehr schwer gefallen, dariiber zu sprechen, entsprechende
Empfindungen formulierte sie, schlieBlich brach sie in Tranen aus. In diesen Momenten
hochster seelischer Anspannung unterbrach die Gutachterin mehrfach, nahm Anrufe auf dem



Handy entgegen. Und weiter: ,,Ich erzihlte von meinen Beschwerden, Angsten, Triumen...,
dann musste die Gutachterin kurz aus dem Raum. Als sie wiederkam, hatte ich den Faden
verloren. Ich habe mich sehr unwohl gefiihlt und habe nur daran gedacht, wann kann ich
wieder gehen®.

Das zustindige Amt entschied, es bestiinde kein Anspruch auf Beschéddigtenversorgung, alle
gesundheitlichen Probleme, die die Betroffene benannt hatte, stiinden ausschlieBlich im
ursichlichen Zusammenhang mit ihrer Arbeitslosigkeit. Auerdem habe sie sich erst zu einem
spaten Zeitpunkt, 2004, in psychologische Behandlung begeben.

Die Betroftene legte Widerspruch ein, da nach ihrer Auffassung die Umstédnde der
Arbeitslosigkeit die Symptome einer durch die Haft hervorgerufenen posttraumatischen
Belastungsstorung dramatisch manifest werden lieBen.

Nach der Ablehnung des Widerspruchs wird die Angelegenheit nun vor dem Sozialgericht
verhandelt.

Viele ehemals politisch Verfolgte verfiigen weder iiber die psychische noch {iber die
physische Stirke, um das derzeitige Prozedere im Anerkennungsverfahren erfolgreich
bewiltigen zu konnen. Eindrucksvoll und aufriittelnd belegen das die folgenden Aussagen
eines Betroffenen:

,Ich habe im Januar 2008 einen Antrag auf Beschiadigtenversorgung gestellt. Ich wusste
vorher nicht, dass diese Moglichkeit besteht. Ich habe in all den Jahren immer mit
gesundheitlichen Problemen zu tun gehabt, die mit meiner Inhaftierung in Verbindung
standen. Ich habe mich erst nach und nach den Arzten geoffnet, immer in der Hoffnung, dass
ich auch richtig verstanden werde.

Ich habe mich im Juni 2008 in psychotherapeutische Behandlung begeben. Ich wusste nicht
mehr ein noch aus. Der Schriftverkehr mit dem Versorgungsamt tat sein Ubriges dazu. Und
wenn ich die Schilderungen von Haftkameraden lese, was sie beim Gutachter erlebten, bin ich
so wiitend. Ich habe mir fest vorgenommen, wenn ich einen Termin bei einem Gutachter
bekommen sollte, werde ich mich diesem Stress nicht aussetzen. Ich werde mich nicht ein
zweites Mal Verhoren unterziehen. Das kann ich meiner angeschlagenen Gesundheit nicht
zumuten. Ich fiihle mich auch korperlich und psychisch nicht gefestigt genug, um eine
ungerechtfertigte Ablehnung der Beschéddigtenversorgung hinnehmen zu kénnen. Deswegen
scheue ich den Gutachter. Ich mochte nicht, dass alles wieder aufbricht und unkalkulierbare
gesundheitliche Risiken entstehen.

Ich habe viel zu viel Angst und bin seit meiner Haftentlassung sehr misstrauisch gegeniiber
Personen, die politische Verfolgung nicht selbst erlebt haben®.

Dieses Psychogramm eines Betroffenen steht keineswegs fiir eine singulére Erscheinung.
Oftmals setzen sich nach einer Einschétzung ihres Kriftepotentials gerade durch Haft und
Verfolgung schwer Geschidigte nicht dem Anerkennungsverfahren aus.

Wir hoffen, mit der Darstellung dieser exemplarischen Félle die Problematik des
Anerkennungsverfahrens haft-und verfolgungsbedingter Gesundheitsschiaden eindrucksvoll aus der
Sphire des Abstrakten in die des Individuell-Personlichen iiberfiihrt zu haben.

Vor dem Hintergrund des Geschilderten bitten wir die politisch Verantwortlichen
ausdriicklich darum, die Voraussetzungen zur Einfithrung einer gesetzlichen Regelvermutung
(Vermutung des urséchlichen Zusammenhangs von Verfolgung und Gesundheitsschdden)
bzw. einer Beweislastumkehr zu schaffen.

Rainer Wagner Carola Schulze
UOKG-Bundesvorsitzender UOKG-Beratungsstelle
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	(Sekundärer Traumatischer Stress (STS) definiert Verhaltensweisen und Emotionen, die durch das Wissen entstehen, dass ein bestimmter Mensch ein traumatisierendes Ereignis erlebt hat. Diese Art von Stress entwickelt sich, wenn man einem Traumatisierten hilft oder helfen will.
	Die Sekundäre Traumatische Belastungsstörung (STBS) hat die gleichen Symptome wie die Posttraumatische Belastungsstörung. Symptome, die noch keinen Monat bestehen, werden als normale, akut krisenbedingte Reaktionen angesehen. Die Symptome können sich auch erst nach sechs Monaten oder später einstellen.)

